
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 20.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Genf
Prozesstypen Bundesratsgeschäft
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ammann, Amando
Andrey, Georges
Benteli, Marianne
Bieri, Niklaus
Bovey, Audrey
Buchwalder, Mathias
Burgos, Elie
Bühlmann, Marc
Ehinger, Paul
Freymond, Nicolas
Frick, Karin
Gerber, Marlène
Heer, Elia
Heidelberger, Anja
Hirter, Hans
Mach, André
Moser, Christian
Müller, Eva
Pasquier, Emilia
Porcellana, Diane
Schaub, Hans-Peter
Schmid, Catalina
Schneuwly, Joëlle
Strohmann, Dirk
Ziehli, Karel
Zumbach, David

Bevorzugte Zitierweise

Ammann, Amando; Andrey, Georges; Benteli, Marianne; Bieri, Niklaus; Bovey, Audrey;
Buchwalder, Mathias; Burgos, Elie; Bühlmann, Marc; Ehinger, Paul; Freymond, Nicolas;
Frick, Karin; Gerber, Marlène; Heer, Elia; Heidelberger, Anja; Hirter, Hans; Mach, André;
Moser, Christian; Müller, Eva; Pasquier, Emilia; Porcellana, Diane; Schaub, Hans-Peter;
Schmid, Catalina; Schneuwly, Joëlle; Strohmann, Dirk; Ziehli, Karel; Zumbach, David
2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Bundesratsgeschäft, Genf, 1971 -
2023. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 20.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Politische Grundfragen

1Verfassungsfragen

1Rechtsordnung

1Bürgerrecht

1Strafrecht

2Öffentliche Ordnung

3Innere Sicherheit

5Polizei

6Institutionen und Volksrechte

6Bundesverwaltung - Organisation

6Wahl- und Abstimmungsverfahren

7Föderativer Aufbau

7Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

13Aussenpolitik
13Beziehungen zu internationalen Organisationen

14Wirtschaft
14Wirtschaftspolitik

14Gesellschaftsrecht

15Geld, Währung und Kredit

15Banken

15Landwirtschaft

16Agrarpolitik

16Jagd

16Öffentliche Finanzen
17Direkte Steuern

17Infrastruktur und Lebensraum
17Verkehr und Kommunikation

17Strassenverkehr

18Eisenbahn

18Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

19Luftfahrt

20Raumplanung und Wohnungswesen

20Mietwesen

22Wohnungsbau und -eigentum

22Sozialpolitik
22Bevölkerung und Arbeit

22Bevölkerungsentwicklung

24Arbeitsmarkt

24Löhne

25Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

25Gesundheitspolitik

26Suchtmittel

27Sozialversicherungen

28Berufliche Vorsorge

28Krankenversicherung

30Soziale Gruppen

30Asylpolitik

31Familienpolitik

31Kinder- und Jugendpolitik

32Bildung, Kultur und Medien
32Kultur, Sprache, Kirchen

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



32Kulturpolitik

32Archive, Bibliotheken, Museen

32Sprachen

33Medien

33Radio und Fernsehen

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
APK-SR Aussenpolitische Kommission des Ständerates
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
AUNS Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
BAG Bundesamt für Gesundheit
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
ALV Arbeitslosenversicherung
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
EU Europäische Union
IV Invalidenversicherung
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
SNF Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen

Forschung
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
RK MZF Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr
EBK Eidgenössische Bankenkommission
EKF Eidgenössische Kommission für Frauenfragen
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
BAZL Bundesamt für Zivilluftfahrt
EL Ergänzungsleistungen
SSK Schweizerische Steuerkonferenz
NEAT Neue Eisenbahn-Alpentransversale
SBB Schweizerische Bundesbahnen
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
StHG Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der

Kantone und Gemeinden
EO Erwerbsersatzordnung
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
RTVG Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung
FDK Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
KdK Konferenz der Kantonsregierungen
FinöV Bundesbeschluss über Bau und Finanzierung von Infrastrukturvorhaben

des öffentlichen Verkehrs
PTT Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe
SIG Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund
GSoA Gruppe für eine Schweiz ohne Armee
FIDS Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz
SKS Stiftung für Konsumentenschutz
VKMB Kleinbauern-Vereinigung
BetmG Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

(Betäubungsmittelgesetz)
SGB Schweizerischer Gehörlosenverbund
SBV Schweizerischer Bauernverband

01.01.65 - 01.01.24 IIIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



EOG Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei
Mutterschaft
(Erwerbsersatzgesetz)

SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
DNA Desoxyribonukleinsäure (engl.: deoxyribonucleic acid)
IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz
FIPOI Immobilienstiftung für internationale Organisationen
Frontex Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
FRC Fédération romande des consommateurs (Konsumentenschutz der

Romandie)
EKR Eidgenössische Kommission gegen Rassismus
SSV Schweizerischer Städteverband
ITU Internationale Fernmeldeunion
FER Fédération des Entreprises Romandes
NDB Nachrichtendienst des Bundes

(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
Prävention)

SSV Schweizer Schiesssportverband
SBV Schweizerischer Büchsenmacher- und Waffenfachhändlerverband
ZEB Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur
SOG Schweizerische Offiziersgesellschaft
SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
KKA Konferenz der Kantonalen Ärztegesellschaften
CLASS Gesundheitsdirektorenkonferenz der lateinischen Schweiz (BE, FR, GE,

JU, NE, TI, VD, VS)
DVSP Dachverband Schweizerischer Patientenstellen
IGS Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz
WEKO Wettbewerbskommission
JoD Verein Jugend ohne Drogen
AIG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die

Integration
Fedpol Bundesamt für Polizei
EgD Schweizerische Vereinigung Eltern gegen Drogen
SVV Schweizerischer Versicherungsverband
GUMEK Eidgenössische Kommission für genetische Untersuchungen beim

Menschen
DAD Dachverband Drogenabstinenz Schweiz
DCAF Genfer Zentrum für die demokratische Kontrolle der Streitkräfte
ÜL Überbrückungsleistung
SBLV Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband
KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und

-direktoren
EuGH Gerichtshof der Europäischen Union

DFJP Département fédéral de justice et police
CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil

national
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CPE-CE Commission de politique extérieure du Conseil des Etats
CDF Contrôle fédéral des finances
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
ASIN Action pour une Suisse Indépendante et Neutre
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
OFSP Office fédéral de la santé publique
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
AC assurance-chômage

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
UE Union européenne
AI Assurance-invalidité
DFI Département fédéral de l'intérieur
SEFRI Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
FNS Fonds national suisse de la recherche scientifique
SSR Société suisse de radiodiffusion
CG MPS Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection

civile et des sapeurs-pompiers
CFB Commission fédérale des banques
CFQF Commission fédérale pour les questions féminines
PME petites et moyennes entreprises
OFAC Office fédéral de l'aviation civile
PC Prestations complémentaires
CSI Conférence suisse des impôts
NLFA Nouvelle ligne ferroviaire à traverser les Alpes
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
LHID Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes
APG allocations pour perte de gain
USS Union syndicale suisse
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
AFC Administration fédérale des contributions
CDF Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
AOS Assurance obligatoire des soins
USAM Union suisse des arts et métiers
CdC Conférence des gouvernements cantonaux
FTP Fonds de financement des transports publics
PTT Postes, téléphones, télégraphes
FSCI Fédération suisse des communautés israélites
GSsA Groupe pour une Suisse sans Armée
FOIS La fédération d'organisations islamiques de suisse
SKS Stiftung für Konsumentenschutz (Fédération des consommateurs en

Suisse alémanique)
VKMB Association des petits-paysans
LStup Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur

les stupéfiants)
FSS Fédération Suisse des Sourds
USP Union Suisse des Paysans
LAPG Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de

maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain)
UPS Union Patronale Suisse
ADN Acide désoxyribonucléique
CICR Comité international de la Croix-Rouge
FIPOI Fondation des immeubles pour les organisations internationales
Frontex Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
FRC Fédération romande des consommateurs
CFR Commission fédérale contre le racisme
UVS Union des Villes Suisses
UIT Union internationale des télécommunications
FER Fédération des Entreprises Romandes
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
prévention)

FST Fédération sportive suisse de tir
ASA Association suisse des armuriers et negociants d'armes specialisés
ZEB Développement de l’infrastructure ferroviaire
SSO Société Suisse des Officiers
SAB Groupement suisse pour les régions de montagne
CCM Conférence des Sociétés Cantonales de Médicine

01.01.65 - 01.01.24 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



CLASS Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (BE, FR, GE, JU, NE,
TI, VD, VS)

FSP Fédération Suisse des Patientes
CIT Communauté d'intérêt du tir suisse
COMCO Commission de la concurrence
JoD Association Jeunesse sans drogue
LEI Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
Fedpol Office fédéral de la police
EgD Association suisse «Parents contre les drogues»
ASA Association Suisse d'Assurances
CFAGH Commission fédérale pour l'analyse génétique humaine
DAD Dachverband Drogenabstinenz Schweiz (Association abstinence de

drogues en suisse)
CDFA Centre pour le contrôle démocratique des forces armées
PT Prestation transitoire
USPF Union suisse des paysannes et des femmes rurales
CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux

de justice et police
CJUE Cour de justice de l’Union européenne (anciennement Cour de justice

des Communautés européennes CJCE)

01.01.65 - 01.01.24 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

In der Sommersession genehmigte der Ständerat sowohl die Totalrevision der
Ausserrhoder Verfassung wie die Verfassungsänderungen in den Kantonen Zürich,
Luzern, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Aargau, Genf und Jura. Der
Nationalrat folgte ihm darin im Herbst. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.1996
DIRK STROHMANN

Als Zweitrat genehmigte auch der Nationalrat die am 14. Dezember 1997 vom Volk
angenommene totalrevidierte Verfassung des Kantons Tessin. Die Bundesversammlung
hiess im Berichtsjahr ferner die teilrevidierten Verfassungen der Kantone Luzern,
Nidwalden, Glarus, Basel-Land, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden
und Aargau und später auch noch diejenigen von Zürich, Obwalden, Solothurn, Waadt
und Genf gut. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Rechtsordnung

Bürgerrecht

In Ausführung der im Vorjahr überwiesenen Motion Portmann (cvp, GR) (89.635) legte
der Bundesrat im Oktober seine Botschaft über die erleichterte Einbürgerung junger
Ausländer vor. Er schlug darin einen neuen Verfassungsartikel vor, der festhält, dass der
Bund die Einbürgerung junger, in der Schweiz aufgewachsener Ausländer erleichtert.
Erschwerende Erfordernisse in Bezug auf Wohnsitzdauer in der
Einbürgerungsgemeinde sowie prohibitive kantonale und kommunale
Einbürgerungstaxen wären damit nicht mehr möglich. In einigen Kantonen und
Gemeinden sind derartige Erleichterungen bereits in Kraft oder in Vorbereitung (u.a.
GE, VD und ZH). 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1992
HANS HIRTER

Strafrecht

Anfangs 1989 beschloss die vorberatende Kommission des Nationalrats, die Revision
der Bestimmungen über strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, gegen die
Sittlichkeit und gegen die Familie in zwei Teile zu spalten. Dieses Vorgehen sollte es
erlauben, rasch zu einem Verbot von gewaltverherrlichenden Darstellungen zu kommen
und die wesentlich umstritteneren Fragen des Sexualstrafrechts später zu behandeln.

Unmittelbar vor den Verhandlungen des ersten Teils im Nationalrat traten allerdings
namhafte Kulturschaffende, Berufsorganisationen der Medienschaffenden und auch
die eidgenössische Filmkommission mit ihren Bedenken gegen ein sogenanntes
Brutaloverbot an die Öffentlichkeit. Ihrer Meinung nach könnten die neuen
Bestimmungen bei restriktiver Auslegung der Gerichte zur Einrichtung einer Zensur in
Fragen der Kunst und zur Behinderung der Berichterstattung über tatsächlich
ausgeübte Gewalt führen. In der Ratsdebatte wurden zum beantragten Verbot der
Herstellung, Verbreitung und des Konsums von brutalen Darstellungen eine Reihe von
Abänderungsanträgen vorgebracht. Einerseits wurde verlangt, das Verbot auf
Jugendliche zu beschränken, zum andern wurden Präzisierungen des Straftatbestandes
resp. eine Ausweitung der erlaubten Ausnahmen gefordert. Zwar herrschte Einigkeit,
dass sich die neuen Bestimmungen gegen die Verherrlichung von Gewalt in Videofilmen
richten sollten und nicht gegen die künstlerische Freiheit in Text und Bild. Trotzdem
drang von den Abänderungsvorschlägen nur derjenige durch, der schriftliche
Erzeugnisse explizit aus den neuen Vorschriften ausnimmt. Nachdem die
Differenzbereinigung keine Probleme bot, und ein von politisch nicht organisierten
Personen aus Genf angekündigtes Referendum nicht zustande kam, konnte das neue
Gesetz auf den 1. Januar 1990 in Kraft gesetzt werden. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.1989
HANS HIRTER
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Der Bundesrat gab den Kantonen Basel-Land, Basel-Stadt, Bern, Genf, Tessin und
Waadt die Erlaubnis, vom Herbst an Versuche mit dem elektronisch überwachten
Strafvollzug zu beginnen. Dabei werden Personen, die zu einer kürzeren Freiheitsstrafe
verurteilt worden sind, mit einem am Fuss- oder Handgelenk befestigten Sender
überwacht und können ihre Strafe zu Hause oder an einem anderen zugewiesenen Ort
(z.B. gemeinnütziger Arbeitsplatz) absitzen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.08.1999
HANS HIRTER

Der Vorentwurf zur Änderung des DNA-Profil-Gesetzes erzeugte in der
Vernehmlassung ein überwiegend positives Echo. 43 von insgesamt 51
Stellungnehmenden äusserten ihre grundsätzliche Zustimmung zur Vorlage. Die acht
ablehnenden Stellungnahmen stammten vom Kanton Genf, der Grünen Partei, den
juristischen Organisationen Association des juristes progressistes, Demokratische
Juristinnen und Juristen der Schweiz und dem Anwaltsverband, den Vereinen
biorespect und grundrechte.ch sowie der Universität Freiburg. Sie äusserten vor allem
grund- und datenschutzrechtliche Bedenken zur neuen Ermittlungsmethode der
Phänotypisierung und verwiesen im Zusammenhang mit der Auswertung der
biogeografischen Herkunft auf das Risiko von Racial Profiling, d.h. die Gefahr, dass
Personen mit bestimmten äusserlichen Merkmalen pauschal verdächtigt würden.
Demgegenüber beurteilten 17 Kantone, die stellungnehmenden Organisationen aus
Strafverfolgung, Polizei und Rechtsmedizin sowie die GUMEK die vorgeschlagene
Regelung als zu wenig flexibel. Mit der abschliessend formulierten Liste von Merkmalen,
die bei einer Phänotypisierung ausgewertet werden dürfen (Augen-, Haar- und
Hautfarbe, biogeografische Herkunft und Alter) könne dem zu erwartenden Fortschritt
in der Forschung nicht Rechnung getragen werden, bedauerten sie. Diese Kritik
veranlasste den Bundesrat zur einzigen grösseren Änderung gegenüber dem
Vorentwurf. In der Anfang Dezember 2020 präsentierten Botschaft sah er an dieser
Stelle zusätzlich zu den fünf genannten Merkmalen eine Delegationsnorm vor, die es
ihm erlauben soll, dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt entsprechend weitere
äusserlich sichtbare Merkmale für die Phänotypisierung zuzulassen. Den Bedenken
bezüglich Racial Profiling begegnete die Regierung in der Botschaft mit dem Argument,
die Analyse im Rahmen einer Phänotypisierung erfolge ergebnisoffen; eine
«Vorselektion der Ermittlungsbehörden zuungunsten einer bestimmten Population» sei
daher ausgeschlossen. Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle ergänzte in der NZZ, die
Phänotypisierung könne einer Diskriminierung sogar entgegenwirken, weil Zeuginnen
und Zeugen eine Person oft als «zu gross und zu dunkel» beschrieben. Die übrigen
Anpassungen betreffend die Löschregelung für DNA-Profile und die
Verwandtenrecherche übernahm der Bundesrat aufgrund der positiven Rückmeldungen
aus der Vernehmlassung weitestgehend unverändert in den Entwurf. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2020
KARIN FRICK

Öffentliche Ordnung

Verglichen mit der Intensität der öffentlichen Debatte, die die Abstimmung zur
sogenannten Burka-Initiative begleitet hatte, fiel das Echo in der Vernehmlassung zur
gesetzlichen Umsetzung des in der Verfassung verankerten Gesichtsverhüllungsverbots
eher bescheiden aus. Von den insgesamt 55 Stellung nehmenden Kantonen, Parteien,
Organisationen und Privatpersonen äusserten sich nur 8 grundsätzlich ablehnend,
darunter der Kanton Genf, die Grüne Partei, Amnesty International, die EKR, Les
Foulards Violets und Operation Libero. Demgegenüber bekundeten 39 Teilnehmende
grundsätzliche Zustimmung zum Vorentwurf. Dazu zählten neben den anderen 25
Kantonen etwa die EDU, die FDP, die SP und die SVP sowie GastroSuisse, die FIDS und
der SIG – und damit auch Akteure, die sich im Abstimmungskampf zur Volksinitiative
dezidiert gegen das Verhüllungsverbot eingesetzt hatten. In den befürwortenden
Stellungnahmen wurde vor allem die schweizweit einheitliche Umsetzung gelobt. Von
der Gegenseite wurde die Umsetzung auf Bundesebene hingegen kritisiert. Gegenstand
von Kritik waren auch die Ausnahmebestimmungen, die Verankerung im
Strafgesetzbuch und die Höhe der vorgesehenen Bussen.
In seiner Botschaft vom Oktober 2022 berücksichtigte der Bundesrat einige
Kritikpunkte aus der Vernehmlassung. So legte er dem Parlament statt der Änderung des
Strafgesetzbuches nun ein neues, eigenständiges Bundesgesetz über das Verbot der
Verhüllung des Gesichts (BVVG) vor. Damit werde deutlich, dass beim
Gesichtsverhüllungsverbot die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
im Vordergrund stehe, nicht die Bestrafung, erklärte die Regierung. Widerhandlungen
gegen das Verhüllungsverbot sollen, um den Aufwand für die Kantone gering zu halten,
im Ordnungsbussenverfahren geahndet werden können, die maximale Busse soll CHF

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.10.2022
KARIN FRICK
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1000 betragen. Im Vorentwurf waren noch Bussen bis CHF 10'000 vorgesehen gewesen,
was als unverhältnismässig kritisiert worden war. Damit die Verhüllung an politischen
Manifestationen zulässig ist – mit der Formulierung im Vorentwurf hatte sich der
Bundesrat den Vorwurf eingehandelt, vermummte Chaoten zu schützen –, soll die
zuständige Behörde diese im Voraus bewilligen müssen. In der Medienmitteilung
betonte die Regierung jedoch erneut, dass Gesichtsverhüllungen im öffentlichen Raum
zulässig sein sollen, wenn sie in Ausübung von Grundrechten, namentlich der Meinungs-
und der Versammlungsfreiheit, zum eigenen Schutz notwendig sind. Unverändert aus
dem Vorentwurf übernahm der Bundesrat die Ausnahmen aus Gründen der Gesundheit,
der Sicherheit, der klimatischen Bedingungen, des einheimischen Brauchtums, für
künstlerische und unterhaltende Darbietungen sowie zu Werbezwecken. 7

Innere Sicherheit

Anfang Februar 2018 veröffentlichte das Fedpol den Ergebnisbericht der
Vernehmlassung zur Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie. Nebst den
zahlenmässig sehr gut vertretenen Schützen- und Waffenkreisen – darunter der
schweizerische Schiesssportverband (SSV), der schweizerische Büchsenmacher- und
Waffenfachhändlerverband (SBV), ProTell, Legalwaffen Schweiz (LEWAS) und Jagd
Schweiz – befanden sich auch alle Kantone, sieben nationale und drei kantonale
Parteien, die KKJPD und die RK MZF, Economiesuisse, der schweizerische
Gewerbeverband (SGV), der schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und der
schweizerische Städteverband unter den insgesamt 2205
Vernehmlassungsteilnehmenden. Davon sprachen sich der SSV und jene 2055
Stellungnehmenden, die sich dessen Stellungnahme angeschlossen hatten – darunter
insbesondere Jagd Schweiz und die Aktion «Finger weg vom Schweizer Waffenrecht!»,
aber auch eine Vielzahl von Schützenvereinen und Privatpersonen – sowie der SBV,
ProTell, LEWAS, die AUNS, die Gruppe Giardino, das Centre Patronal, der SGV, Swiss
Olympic und zahlreiche weitere Schützen-, Waffensammler- und militärnahe
Organisationen dezidiert gegen die geplante Änderung des Waffengesetzes aus. Einen
grundsätzlich ablehnenden Standpunkt vertraten zudem auch die SVP Schweiz, ihre
Sektionen Neuenburg, Jura und Valais Romand sowie die Kantone Nidwalden und
Schwyz. Neun Kantone gaben zu verstehen, dass sie zwar die Ziele der EU-
Waffenrichtlinie unterstützten, die vorgesehenen Änderungen am Waffengesetz aber
ablehnten, da sie keinen genügenden Beitrag zur Bekämpfung von Waffenmissbrauch
leisteten. Demgegenüber erklärte sich die Mehrheit der Kantone mit den Neuerungen
grundsätzlich einverstanden. Insgesamt positiv beurteilt wurde der Entwurf auch von
der BDP, der GLP, der FDP, der SP und den Grünen – wobei die letzteren beiden
ausdrücklich bedauerten, dass er keine weitergehenden Massnahmen umfasste. Ebenso
überwiegend befürwortend äusserten sich u.a. die KKJPD, die RK MZF, Economiesuisse,
der Städteverband, die FER, der SGB, die GSoA, Terre des Hommes Schweiz, der
schweizerische Friedensrat, die Frauen für den Frieden Schweiz, die Evangelischen
Frauen Schweiz, die Haus- und Kinderärzte Schweiz und die schweizerische
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Unter den zustimmenden
Stellungnahmen ausdrücklich positiv hervorgehoben wurden das Ziel, den
Waffenmissbrauch zu bekämpfen bzw. den Zugang zu halbautomatischen Waffen
einzuschränken, sowie die Vorteile der Schengen-Assoziierung für die Schweiz.
Ansonsten äusserte sich die Zustimmung zur Vorlage hauptsächlich durch die
Abwesenheit von Kritik. 

An Letzterer wurde jedoch nicht gespart. Anlass dazu boten neben den einzelnen
Bestimmungen des Waffengesetzes und deren konkreter Ausgestaltung vor allem die
Stossrichtung der Revision im Allgemeinen. In der Schweiz, wo das Recht auf
Waffenbesitz ein Aspekt der Unabhängigkeit und Souveränität des Staates sei,
manifestiere sich im liberalen Waffenrecht der gegenseitige Respekt zwischen Staat
und Bürgern, weshalb Verschärfungen nicht angebracht seien, argumentierten etwa
ProTell, der SSV die RK MZF, die SVP sowie fünf Kantone (AI, AR, GL, SG, OW). Des
Weiteren wurden die Entwaffnung der Bürger und schwere (Ruf-)Schäden für das
Schweizer Schiesswesen befürchtet. Problematisch am Vorhaben sei ausserdem, dass
darin Regelungen vorgesehen seien, die in der jüngeren Vergangenheit vom Volk
abgelehnt worden waren. So komme die Registrierungspflicht für rechtmässig
erworbene, aber neu verbotene halbautomatische Feuerwaffen einer Nachregistrierung
gleich und der für den Erwerb einer solchen Waffe künftig erforderliche Nachweis einer
Mitgliedschaft in einem Schiessverein bzw. alternativ des regelmässigen Gebrauchs der
Waffe für das sportliche Schiessen erinnere zu stark an eine Bedürfnisklausel. Beide
Massnahmen waren 2011 bei der Volksabstimmung über die Initiative gegen
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Waffengewalt abgelehnt worden – ein Umstand, den ausser Schützen- und
Waffenkreisen auch die SVP und vier Kantone (AR, GE, SZ, TI) betonten. Von
verschiedenen Seiten wurde zudem die fehlende Verhältnismässigkeit der Vorlage
bemängelt. Während Angehörige der Waffenlobby ausführten, dass mit dem Entwurf
eher die legalen Waffenbesitzer bestraft als Terroranschläge verhindert würden,
äusserten sich zahlreiche Kantone und die CVP dahingehend, dass trotz erheblichen
bürokratischen Mehraufwandes kaum ein Sicherheitsgewinn resultiere. Entgegen der
Ankündigung des Bundesrates befanden der SSV, der SBV und ProTell den
Umsetzungsvorschlag nicht für «pragmatisch» und die CVP sowie die grosse Mehrheit
der Kantone bezweifelten, dass der Bundesrat den Handlungsspielraum bei der
Umsetzung vollständig ausgeschöpft habe. Schützenkreise wiesen überdies auf eine
hängige Klage am EuGH hin, in der die Tschechische Republik die Rechtmässigkeit der
neuen EU-Waffenrichtlinie angefochten hatte, weil die Terrorabwehr den Einzelstaaten
obliege und gar nicht in die Zuständigkeit der EU falle. Die Schweiz solle diesem Urteil
nicht vorgreifen und das Waffenrecht nicht vorschnell anpassen.

Inhaltlich sei der Entwurf hinsichtlich zentraler Begrifflichkeiten – beispielsweise der
Definitionen von «Faustfeuerwaffe» und «Handfeuerwaffe» – zu wenig präzise und
überlasse zu viele Klärungen dem Verordnungsgeber, was Rechtsunsicherheit mit sich
bringe. In diesem Zusammenhang forderten der SSV, der SBV, ProTell, LEWAS, der
Städteverband sowie neun Kantone den Bundesrat auf zu definieren, was
«Regelmässigkeit des sportlichen Schiessens» bedeute. Die Notwendigkeit einer
solchen Präzisierung zeigte sich bereits in den unterschiedlichen Vorstellungen des
Begriffs, welche die Vernehmlassungsantworten offenbarten: Hielten der SBV und
ProTell einmal in fünf Jahren für eine angemessene Regelmässigkeit, sahen die Kantone
Neuenburg, Tessin, Waadt und Wallis eine ausreichende Regelmässigkeit ab einer
zweimaligen Nutzung pro Jahr gegeben. Ganz konkrete Kritik betraf darüber hinaus die
vorgesehene Unterscheidung von Waffenkategorien anhand der Magazinkapazität. Diese
sei kein Indikator für die Gefährlichkeit einer Waffe und die Regelung daher nicht
nachvollziehbar; stattdessen wäre eine Unterscheidung anhand des Kalibers, des
Munitions-Typs und einer allfälligen Serienfeuer-Möglichkeit zu diesem Zweck
dienlicher. Da Magazine zum Teil waffentypübergreifend eingesetzt und separate
Magazine bewilligungsfrei erworben werden könnten, sei die Regelung leicht zu
umgehen und Missbrauch schwer zu verhindern, stellten mehrere Kantone fest. Die
Skepsis der Waffenlobby sowie des Kantons Schwyz weckte zudem die Pflicht für
Waffensammler, den Zweck der Sammlung offenzulegen. Der Mensch sei seit jeher ein
Sammler, wie es ProTell ausdrückte, und viele Sammlungen dienten keinem besonderen
Zweck ausser der Freude am Objekt selbst, weshalb eine solche Bestimmung verfehlt
sei. Die Kritik am Entwurf beschränkte sich jedoch nicht darauf, dass er zu viele
Einschränkungen vorsehe; an einigen Stellen wurde auch bemängelt, dass die
Regelungen zu wenig weit gingen. So schlugen beispielsweise die SP, die GLP und fünf
Kantone (NE, TI, VD, VS, GE) vor, es sei auch von Eigentümern von Ordonnanzwaffen ein
Nachweis zu verlangen, dass sie die Waffe regelmässig für den Schiesssport
verwendeten.

Auch lehnten nicht alle Kritiker der Waffenrechtsanpassung ebenso die Genehmigung
des Notenaustausches mit der EU ab. Der Notenaustausch ist im Grunde genommen
das Verfahren zur Übernahme eines weiterentwickelten Rechtsakts, der dem Schengen-
Besitzstand angehört. Nachdem die EU der Schweiz am 31. Mai 2017 die neue
Waffenrichtlinie als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes notifiziert hatte,
versicherte der Bundesrat in seiner Antwortnote vom 16. Juni 2017 der EU, dass die
Schweiz die Richtlinie – vorbehaltlich der parlamentarischen Genehmigung – innerhalb
einer Frist von zwei Jahren übernehmen und umsetzen werde. Die SVP, der SSV und
LEWAS waren der Meinung, die Schweiz könne der EU mitteilen, die Waffenrichtlinie zu
übernehmen – wozu sie als Vertragsstaat von Schengen/Dublin verpflichtet ist –, ohne
dafür die Schweizer Rechtslage anpassen zu müssen. Sie hielten das Schweizer
Waffenrecht für den Anforderungen der EU-Richtlinie dem Sinn nach entsprechend
und sahen darum keinen Bedarf für eine Änderung des Schweizer Waffenrechts, auch
wenn der Notenaustausch genehmigt würde. In die gleiche Richtung äusserte sich auch
die CVP, welche die Frage stellte, ob das geltende Waffengesetz keine ausreichende
Grundlage darstelle, um die Ziele der EU-Waffenrichtlinie weitgehend zu erfüllen.
ProTell und der Kanton Schwyz lehnten indes auch die Genehmigung des
Notenaustausches ab und forderten weitere Verhandlungen mit der EU. 8
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Nach einem langen und emotionalen Abstimmungskampf nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung am 19. Mai 2019 die Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie
mit 63.7 Prozent Ja-Stimmen deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag bei 43.9 Prozent.
Ausser im Tessin (45.5% Ja) überwog die Zustimmung in allen Kantonen. Am höchsten
fiel sie in Basel-Stadt mit 75 Prozent Ja-Stimmen aus, gefolgt von den drei
Westschweizer Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt sowie dem Kanton Zürich mit
jeweils über 70 Prozent. Gesamtschweizerisch zeigte sich ein klarer Stadt-Land- oder
Zentrum-Peripherie-Graben, wobei die Zustimmung in den städtischen Zentren am
höchsten und – nebst dem Tessin – in den ländlichen Regionen wie dem Berner
Oberland, der Innerschweiz und den Bündner Südtälern am niedrigsten ausfiel.
Vertreterinnen und Vertreter der Befürworterseite werteten das Ergebnis in der Presse
als positives Signal für die Beziehungen der Schweiz zur EU und blickten zuversichtlich
in Richtung der anstehenden europapolitischen Entscheidungen über die
Begrenzungsinitiative sowie über das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU.
Demgegenüber sah das unterlegene Nein-Lager im Resultat kein Ja zu Europa, sondern
schöpfte daraus neuen Elan für den Kampf gegen die Personenfreizügigkeit und das
Rahmenabkommen. «Solche angstgetriebenen Abstimmungsergebnisse wären künftig
die Regel, falls der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU unterschreibt»,
zitierte beispielsweise die Aargauer Zeitung eine Mitteilung der SVP. Die Gesellschaft
für ein freiheitliches Waffenrecht ProTell, die an vorderster Front gegen die
Änderungen im Waffenrecht gekämpft hatte, liess derweil verlauten, man werde die
Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie nun sehr genau überwachen und den Bundesrat an
seinen Versprechungen messen, die er im Abstimmungskampf gemacht habe.
Der Ausgang der Abstimmung wurde sowohl von der Befürworter- als auch von der
Gegnerseite zu einem grossen Teil der neuen Justizministerin Karin Keller-Sutter
zugeschrieben. Sie habe mit ihrer Glaubwürdigkeit als ehemalige Polizeidirektorin eines
Grenzkantons die Unentschlossenen überzeugt, lobte sie etwa der Waadtländer FDP-
Nationalrat Laurent Wehrli in der «Tribune de Genève». Auch der Walliser SVP-
Nationalrat und Interimspräsident von ProTell Jean-Luc Addor bezeichnete die
Übernahme des EJPD durch Karin Keller-Sutter gegenüber der gleichen Zeitung als
«Schlüsselmoment» in der Kampagne, weil die St. Gallerin – im Gegensatz zu ihrer
Vorgängerin und «historischen Waffengegnerin» Simonetta Sommaruga – im Dossier als
glaubwürdig wahrgenommen worden sei. Die neue Bundesrätin bestand ihre Feuertaufe
vor dem Stimmvolk offensichtlich mit Bravour.

Abstimmung vom 19. Mai 2019

Beteiligung: 43.9%
Ja: 1'501'880 (63.7%)
Nein: 854'274 (36.3%)

Parolen:
– Ja: BDP, CVP, EVP, FDP (Jungfreisinnige: 3*), GLP, GP, KVP, SP; KdK, Economiesuisse,
SAV, SGV, SGB, Travail.Suisse, Gastrosuisse, Hotelleriesuisse, SBLV
– Nein: EDU, FP, SD, SVP; IGS, SOG, Schweizerischer Unteroffiziersverband, Jagd
Schweiz, ProTell, SBV
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 9
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Polizei

Zur Übernahme der EU-Verordnung 2020/493 über das Ausweisdokumenten-
Speicherungssystem FADO, das als Nachschlagewerk zur Bekämpfung von
Dokumentenmissbrauch auch von der Schweiz genutzt wird, muss die Schweiz das
Bundesgesetz über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes anpassen.
Konkret muss sie darin festlegen, welche nationalen Behörden welche Zugriffsrechte
auf das System FADO haben. In der Vernehmlassung wurde die Umsetzung dieser
Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands überwiegend positiv beurteilt. Alle
teilnehmenden Kantone und Parteien äusserten ihre Zustimmung zum Vorentwurf. Die
einzige ablehnende Stellungnahme stammte von der Asylrechts-Organisation AsyLex.
Sie kritisierte die Übertragung der Verantwortung für das System an Frontex, da die
Grenzschutz-Agentur im Verdacht stehe, Grundrechtsverletzungen zu begehen.
Wie er in seiner Medienmitteilung bekannt gab, ergänzte der Bundesrat im Entwurf auf
Anregung der SBB und des Kantons Genf die Liste der zugriffsberechtigten Behörden
um die Transportpolizei, damit diese ihren gesetzlichen Auftrag zur Identitätskontrolle
im öffentlichen Verkehr besser erfüllen könne. Zugriffsberechtigungen sind ausserdem
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für das Fedpol, die Polizei-, Strafverfolgungs- und Migrationsbehörden aller
Staatsebenen, das Bundesverwaltungsgericht, das EDA, das Bundesamt für Zoll und
Grenzsicherheit, das Bundesamt für Justiz, den NDB, die kantonalen
Strassenverkehrsämter sowie weitere Behörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich
der Arbeitsmarktkontrolle, des Bürgerrechts, des Zivilstandswesens, der
Einwohnerkontrolle und der Gewerbepolizei vorgesehen. Im Juni 2021 verabschiedete
der Bundesrat die entsprechende Botschaft zuhanden des Parlaments. 10

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Der Bundesrat legte seine Botschaft für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in
der Bundesverwaltung vor. Dieses Prinzip wurde in der Schweiz zuerst vom Kanton
Bern (1993) und später auch von Genf, Jura und Solothurn eingeführt, international ist
es weit verbreitet (u.a. in Schweden, Frankreich, Grossbritannien, USA). Damit soll der
bisher geltende Grundsatz aufgehoben werden, dass amtliche Dokumente geheim sind,
und nur unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Akteneinsichtsrecht im
Verwaltungsverfahren) oder nach dem freien Ermessen der Behörden für Dritte
zugänglich sind. Neu wird ein durchsetzbares Recht auf den Zugang zu amtlichen Akten
postuliert. Dieses kann allerdings zum Schutz von überwiegenden öffentlichen oder
privaten Interessen eingeschränkt werden, wobei diese Ausnahmen im Gesetz
abschliessend aufgezählt werden. Dazu gehört etwa der Fall, dass durch eine
Veröffentlichung die freie Meinungs- und Willensbildung einer Behörde beeinträchtigt
würde, oder dadurch die innere oder äussere Sicherheit des Schweiz gefährdet wäre.
Überwiegende private Interessen, welche einen Zugang zu Akten verhindern, liegen vor,
wenn die Privatsphäre erheblich beeinträchtigt oder ein Berufs-, Geschäfts- oder
Fabrikationsgeheimnis verraten würde. Der Geltungsbereich wurde im Vergleich zur
Vernehmlassungsversion eingeschränkt. Nicht zur zentralen Bundesverwaltung
gehörende Organisationen, welche öffentliche Funktionen erfüllen, sind nur dann
betroffen, wenn sie die Kompetenz haben, Verfügungen zu erlassen (z.B. Nationalfonds,
Pro Helvetia, SBB, Post), wobei sich das Öffentlichkeitsprinzip auf Akten im
Zusammenhang mit dieser speziellen Kompetenz beschränkt. Der Gesetzesentwurf
sieht für den Zugang zu amtlichen Dokumenten ein einfaches und rasches Verfahren
vor. In Streitfällen soll zuerst eine Schlichtungsstelle angerufen werden können und,
beim Scheitern dieser Schlichtung, ein ordentliches Verfahren mit einem gerichtlich
anfechtbaren Beschluss der Amtsstelle zur Verfügung stehen. 11
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Gegen Jahresende beantragte der Bundesrat dem Parlament eine Teilrevision des
Gesetzes über die politischen Rechte. Er beabsichtigt dabei insbesondere, die
rechtlichen Grundlagen für kantonale Versuche mit der elektronischen Stimmabgabe
(via Internet) zu schaffen. Der Kanton Genf begann bereits mit den Vorarbeiten zu
Testversuchen mit dem E-Voting. Die rasche Einführung war im Vorjahr mit
parlamentarischen Vorstössen verlangt worden. Der Bundesrat soll ferner explizit
ermächtigt werden, spezielle Informationskampagnen zur Verbesserung der
Wahlchancen von Frauen und jungen Personen durchzuführen. Daneben soll die
Bundeskanzlei beauftragt werden, die Unterschriftenlisten für Initiativen und
Referenden im Internet bereitzustellen; allerdings nur zum Herunterladen und
Ausdrucken und nicht zum direkten Unterzeichnen. Da in der neuen Bundesverfassung
die Parteien rechtlich verankert sind, sollen sie in Zukunft bei den Nationalratswahlen
privilegiert behandelt werden. Wenn sie sich bei der Bundeskanzlei registrieren lassen,
würde für sie die Vorschrift nicht gelten, dass für die Wahlteilnahme mit einer Liste
eine bestimmte Anzahl Unterschriften (100-400 je nach Kantonsgrösse) eingereicht
werden muss. Diese Erleichterung würde allerdings nur registrierten Parteien gewährt,
die bei den vorangegangenen nationalen Wahlen im betreffenden Kanton einen Sitz
gewonnen oder einen Stimmenanteil von mindestens 3% erreicht haben. Voraussetzung
für die Registrierung selbst ist, gemäss dem Entwurf des Bundesrates, die Organisation
der Partei als Verein und die Vertretung mit entweder mindestens einem Sitz im
Nationalrat oder je drei Sitzen in drei Kantonsparlamenten. Die vom Ständerat mit der
Überweisung eines Postulats seiner SPK formulierte Anregung, das bezahlte Sammeln
von Unterschriften für Volksinitiativen und Referenden zu verbieten, wurde vom
Bundesrat nicht in das Reformpaket aufgenommen (01.3210). 12
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In der gleichen Botschaft, in welcher er die allgemeine Volksinitiative vorgelegt hatte
(06.053), beantragte der Bundesrat auch einige Anpassungen des Gesetzes über die
politischen Rechte und des Gesetzes über die politischen Rechte der
Auslandschweizer, welche mit der allgemeinen Volksinitiative nichts zu tun haben. Es
ging dabei insbesondere um eine Präzisierung des Begriffs «Stellvertretung» und um
die rechtliche Absicherung der Weiterentwicklung des Vote électronique nach dem
Abschluss der ersten Pilotphase. Die drei bisher an Versuchen mit der elektronischen
Stimmabgabe beteiligten Kantone Genf, Neuenburg und Zürich sollen in Zukunft
generell eine befristete Bewilligung erhalten und diese nicht mehr für jede
eidgenössische Abstimmung neu einholen müssen. Dazu sollen weitere Kantone
Versuche durchführen können und die Anforderung, diese Testabstimmungen
wissenschaftlich zu begleiten, wird fallen gelassen. Als Voraussetzung für die generelle
Einführung der Stimmabgabe im Internet auch für Auslandschweizer soll der Bund die
Kantone zudem verpflichten können, ein zentrales elektronisches Stimmregister für im
Kanton stimmberechtigte Auslandschweizer zu führen. Im Gegensatz zur Vorlage über
die Umsetzung der allgemeinen Volksinitiative war für diesen Teil der Neuerungen im
Nationalrat Eintreten unbestritten. Die neuen Bestimmungen wurden in der
Dezembersession mit einigen Abweichungen gegenüber der Version des Bundesrates
gutgeheissen. 13
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Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Le Conseil fédéral juge conforme au droit fédéral, toutes les modifications apportées
aux constitutions des cantons d'Uri, de Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons,
d’Argovie, de Neuchâtel et de Genève. Uri a rendu, au même titre que l'école primaire,
le jardin d'enfants obligatoire. La constitution soleuroise révisée interdit aux
parlementaires cantonaux de siéger dans un tribunal cantonal soumis à la surveillance
directe du Grand conseil. Le canton de Bâle-Campagne a regroupé ses six tribunaux de
districts en deux tribunaux civils de district. Il ne possède plus qu'un office cantonal du
registre foncier, un pour l'état civil et un autre pour les successions. Les trois autorités
de droit civil sont chapeautées par une administration unique. Suite à la réforme
territoriale, le canton des Grisons a été subdivisé en onze régions. Outre les tâches
confiées par les communes et le canton, elles ont relayé les districts pour les
compétences de juridiction civile et pénale. Le canton d'Argovie s'est muni d'une base
juridique afin de pouvoir exploiter – outre le pétrole, le gaz naturel, le charbon et le sel
– d'autres richesses naturelles du sous-sol. A Neuchâtel, pour l'adoption de lois et de
décrets entraînant des économies significatives pour le canton, une majorité de trois
cinquièmes des membres du Grand conseil devra être obtenue. Enfin, le canton de
Genève et ses communes devront, dans un délai de cinq ans, adapter aux besoins
l'offre de places d'accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire. 14
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La garantie fédérale a été attribuée par le Parlement, conformément à la proposition du
Conseil fédéral et de la CIP-CN, aux constitutions révisées des cantons d'Uri, de
Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons, d’Argovie, de Neuchâtel et de Genève. 15
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Die Gewährleistung der kantonalen Verfassungen, die bei kantonalen
Verfassungsänderungen – etwa durch kantonale Volksinitiativen oder
Verfassungsrevisionen – von der Bundesversammlung vorgenommen werden muss, ist
in der Regel eine Routineangelegenheit. Nur sehr selten gibt es überhaupt eine Debatte
in den Räten. Dem Parlament wurde deshalb auch schon vorgeworfen, die Aufgabe der
Überprüfung der Vereinbarkeit der Änderungen mit der Bundesverfassung nicht ernst
genug zu nehmen. 2013 war diesbezüglich eine Ausnahme, weil die Räte die
Wahlrechtsreform im Kanton Schwyz nicht gutgeheissen hatten. Die Gewährleistungen
im Jahr 2014 entsprachen (fast) wieder der gängigen Tradition. Die Räte hiessen die
unbestrittenen Teilrevisionen in sechs Kantonen diskussionslos gut (ZH, BE, SO, BL, GR,
VD; BRG 14.037). Mehr zu reden – zumindest im Nationalrat – gab allerdings die neue
Verfassung des Kantons Genf: Ein Minderheitsantrag Andreas Gross (sp, ZH) wollte
Artikel 66 der neuen Genfer Verfassung, der ein Verbot des doppelten Neins für
Abstimmungen über den Finanzhaushalt vorsieht, nicht gewährleisten. Der Passus sah
vor, dass entweder ein Sanierungsvorschlag oder eine Steuererhöhung angenommen
werden muss. Gross beanstandete, dass so die Entscheidung für den Status Quo
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ausgeschlossen sei. In seiner Botschaft machte der Bundesrat klar, dass dies nicht als
Einschränkung der politischen Rechte angesehen werden solle und beurteilte den
Passus deshalb als bundesrechtskonform. Die Mehrheit der grossen Kammer folgte dem
Antrag des Bundesrates. Zudem sei Artikel 66 eins zu eins von der alten Verfassung
übernommen und bei der alten Verfassung also schon gewährleistet worden. Gross, der
vergeblich darauf hinwies, dass man alte Fehler nicht zu wiederholen brauche, erhielt
lediglich 31 Stimmen aus seiner Fraktion. 126 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
gewährleisteten die gesamte Verfassung des Kantons Genf. Die umstrittenen
Teilrevisionen in den Kantonen Bern bzw. Tessin, in denen eine Verschärfung von
Einbürgerungen bzw. ein Burkaverbot festgeschrieben wird, standen 2014 noch nicht
auf der parlamentarischen Traktandenliste. Allerdings hatte der Bundesrat in seiner
Botschaft Ende Jahr die Gewährleistung des Tessiner Begehrens beantragt. Er halte das
Vermummungsverbot zwar für nicht sinnvoll, so der Bundesrat, aber juristisch lasse es
sich mit der Verfassung dann vereinbaren, wenn die Religionsfreiheit nicht tangiert
werde. Die Regierung stützte sich bei ihrer Begründung auf das Urteil des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte, der unlängst ein Burkaverbot in Frankreich
bestätigt hatte. 16

Le Conseil des Etats est appelé à voter sur l'arrêté fédéral concernant la garantie des
constitutions cantonales des cantons de Bâle-ville, de Bâle-campagne, de Genève, du
Tessin et du Jura. Pour le premier de ces cantons — Bâle-ville — le changement
constitutionnel concerne une extension des instruments parlementaires. Pour Bâle-
campagne et Genève, deux modifications sont à l'ordre du jour: l'introduction d'une
vignette de stationnement pour les véhicules commerciaux et la désignation de la
présidence du Grand Conseil pour le premier, la révision des comptes de l'Etat par la
Cour des comptes ainsi que la traversée du lac Léman pour le second. Au Tessin, le
changement constitutionnel est relatif aux droits et buts sociaux. Finalement, celui
ayant lieu dans le canton du Jura concerne une modification du droit d'initiative
populaire et de référendum facultatif des communes. 
La commission des institutions politiques (CIP), ne voyant pas de problème avec le droit
fédéral, demande à la chambre haute d'accepter ces modifications constitutionnelles
au niveau cantonal. L'entrée en matière concernant la garantie des constitutions
cantonales étant acquise de plein droit, elle n'est pas soumise à un vote sur l'ensemble.
Le Conseil des Etats a donc adopté, sans discussion, la position de la commission
susmentionnée. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.05.2017
KAREL ZIEHLI

Tout comme le Conseil des Etats, le Conseil national approuve sans vote d'ensemble la
garantie des constitutions cantonales des cantons de Bâle-ville, de Bâle-campagne,
de Genève, du Tessin et du Jura. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.2017
KAREL ZIEHLI

Le Conseil fédéral a invité l’Assemblée fédérale à accorder la garantie des constitutions
révisées des cantons de Thurgovie, du Tessin, du Valais et de Genève. Les
modifications apportées aux constitutions cantonales concernent pour le canton de
Thurgovie, des principes de l'aménagement du territoire. Pour le Valais, il s'agit de
confirmer l'élection par le Grand Conseil des procureurs exerçant des fonctions
dirigeantes et l’institution d’un «Conseil de la magistrature»; pour Genève, les élections
au système majoritaire. Le cas tessinois a suscité un peu plus d'attention en raison de
l'acceptation de l'initiative populaire cantonale "Prima i nostri" visant à protéger la
main-d’œuvre locale et qui donne la préférence aux travailleurs domiciliés dans le
canton. Les nouvelles dispositions ne fixant que des buts et en raison de la faible marge
de manœuvre du Tessin pour l'application de l'initiative, le Conseil fédéral est en faveur
de l'octroi de la garantie constitutionnelle. Il juge les autres constitutions cantonales
conforme au droit fédéral. La CIP-CN a discuté du cas tessinois. Elle ne conteste pas
l'octroi de sa garantie et approuve les autres constitutions cantonales. La commission
de l'autre conseil partage cet avis. Les chambres ont suivi leur commission. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2017
DIANE PORCELLANA
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Le Conseil fédéral recommande à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie fédérale
aux constitutions révisées des cantons d'Obwald, de Bâle-Campagne, du Tessin, de
Neuchâtel, de Genève et de Zurich. Les modifications constitutionnelles concernent le
réseau routier zurichois, la procédure de naturalisation pour le canton d'Obwald, les
décisions financières et le plan de mission et de finances pour Bâle-Campagne, le
service public tessinois, la réforme des institutions neuchâteloise et les droits
populaires à Genève. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2018
DIANE PORCELLANA

La CIP-CN, sous réserve de l'approbation du Conseil des Etats, propose à son conseil
l'octroi de la garantie fédérale aux constitutions révisées des cantons d'Obwald, de
Bâle-Campagne, du Tessin, de Neuchâtel, de Genève et de Zurich. Le Conseil national,
comme le Conseil des Etats, adhère au projet du Conseil fédéral. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.09.2018
DIANE PORCELLANA

Le Conseil fédéral prie le Parlement d'accorder la garantie fédérale aux constitutions
cantonales révisées des cantons d'Uri, du Tessin, de Vaud, du Valais et de Genève.
Pour le canton d'Uri, les modifications constitutionnelles concernent la régulation des
grands prédateurs, ainsi que l'extension du scrutin majoritaire aux communes ayant
jusqu'à quatre représentantes et représentants au Grand conseil. S'agissant du Tessin,
le nouveau texte prévoit que la loi définit les cas dans lesquels les Tessinoises et
Tessinois de l'étranger acquièrent les droits politiques dans les affaires cantonales et
communales. Les délais de récoltes des signatures pour les initiatives populaires et les
référendums sont étendues, respectivement de 60 à 100 jours et de 45 à 60 jours.
Enfin, il redéfinit  les conditions de soumission au vote populaire des initiatives
populaires législatives et n'autorise les projets avec variantes que lors de révisions
totales de la constitution. La constitution vaudoise est complétée d'une nouvelle
obligation pour le canton et les communes en matière d'hébergement médico-social.
Ils doivent veiller à ce que les personnes ne pouvant pas rester à domicile, en raison de
leur santé ou de leur âge, aient accès à des structures d'hébergements adaptées. En
Valais, la session constitutive du Grand conseil est repoussée du quatrième au
septième lundi suivant son renouvellement intégral. Le délai entre les deux tours lors
des élections cantonales passe de deux à trois semaines. Enfin, dans le canton de
Genève, la nouvelle teneur de l'article 216 de la constitution cantonale étend aux
communes, les tâches publiques dans le domaine de l'art et de la culture ainsi que le
financement de la vie culturelle, aux communes. 
La CIP-CE propose également d'octroyer la garantie fédérale à l'ensemble des
constitutions cantonales. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2019
DIANE PORCELLANA

La CIP-CN propose d'accorder la garantie fédérale aux constitutions cantonales
révisées des cantons d'Uri, du Tessin, de Vaud, du Valais et de Genève. La
modification de la constitution d'Uri, relative au système électoral du Grand conseil, a
été particulièrement discutée. Une minorité estime que l'extension du scrutin
majoritaire ne respecte pas les exigences du droit fédéral pour une procédure
électorale équitable. D'après un arrêt du Tribunal fédéral portant sur le système
électoral d'Uri, le système majoritaire est autorisé pour autant que les  municipalités
ayant trois sièges ou plus au parlement cantonal, appliquent le système de
représentation proportionnelle. L'extension du scrutin majoritaire aux communes ayant
jusqu'à quatre représentantes et représentants au Grand conseil prévue dans la
constitution uranaise révisée, serait donc contraire à l'interprétation faite par
l'instance judiciaire du droit fédéral. La disposition en question a tout de même été
approuvée par la majorité des membres de la CIP-CN, avec 13 voix contre 11 et 1
abstention. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.02.2020
DIANE PORCELLANA

La garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées des cantons d’Uri, du
Tessin, de Vaud, du Valais et de Genève a été tacitement octroyée par le Conseil des
Etats. L’extension du scrutin majoritaire aux communes ayant jusqu'à quatre
représentantes et représentants au Grand conseil, prévue dans la constitution d'Uri, a
été au centre des discussions. 
Ses partisans ont mentionné les arrêts du Tribunal fédéral concernant les cantons
d'Appenzell Rhodes-Extérieures en 2014 et des Grisons en 2019, pour prouver que la
modification constitutionnelle est conforme au droit fédéral. Les conditions pour
recourir au système majoritaire établies en 2014 seraient remplies, puisque les

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.2020
DIANE PORCELLANA
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communes uranaises disposent d'une grande autonomie, que les grandes communes
sont faiblement peuplées et que l'affiliation politique des candidats revêt une moindre
importance. De plus, les communes concernées par l'extension du scrutin majoritaire
ont au maximum 2'000 habitants et quatre députés à élire. Elles pourraient donc
recourir au scrutin majoritaire, puisque le Tribunal fédéral l’autorise en 2019 pour des
circonscriptions avec au maximum 7'000 habitants et cinq sièges à attribuer. Outre ces
arguments, ils indiquent que plus de la moitié du législatif cantonal sera encore élue ou
nommée à la proportionnelle selon le modèle du double Pukelsheim. 
Selon Lisa Mazzone (verts, GE), opposée à la validation de la disposition
constitutionnelle, le canton d’Uri ne remplirait pas les exigences établies par le Tribunal
fédéral. Premièrement, les communes uranaises qui vont passer à un système
majoritaire, ne sont pas des communes retirées fonctionnant avec autonomie.
Deuxièmement, la population est attentive à l’appartenance politique des candidates et
candidats. Elle a également mentionné l'avis de droit demandé par le Conseil d'Etat
uranais sur la question de l'extension du scrutin majoritaire, qui concluait que la
mesure n'était pas conforme à la Constitution fédérale. 

Lors du passage au Conseil national, le rapporteur de la CIP-CN a appelé au respect de
la souveraineté cantonale. S’agissant du nouveau système électoral prévu dans la
constitution d’Uri, il a signalé qu’il avait été appliqué dernièrement et qu’aucune
plainte n’avait encore été déposée. Le Conseil fédéral a rappelé que toutes les
communes concernées, ainsi qu’une nette majorité de la population uranaise, avaient
soutenu la modification constitutionnelle.
La minorité de la commission soutient que l’extension du scrutin majoritaire aux
communes ayant jusqu'à quatre représentants au parlement cantonal est contraire au
droit fédéral. En effet, dans son arrêt de 2016 concernant le canton d’Uri, le Tribunal
fédéral avait qualifié l’élection majoritaire au parlement cantonal de constitutionnelle,
qu’en l’existence d'un véritable système de représentation proportionnelle dans les
municipalités ayant trois sièges ou plus au parlement. Elle a aussi brandi l'avis juridique
demandé par le Conseil d'Etat. Enfin, la minorité a évoqué le fait que, lors des débats
liés aux initiatives parlementaires visant l’autonomie des cantons pour les procédures
électorales, le Conseil national avait souhaité l'instauration de certains garde-fous pour
renforcer l'égalité des droits électoraux inscrite à l'article 34 de la Constitution
fédérale. 
Le Conseil national a finalement, par 103 voix contre 88, octroyé la garantie fédérale à la
constitution cantonale révisée du canton d’Uri. Ainsi, l’ensemble des constitutions
cantonales soumises à la chambre basse l’ont obtenue. 24

Le Conseil fédéral invite le Parlement à octroyer la garantie fédérale aux constitutions
cantonales révisées des cantons de Glaris, de Thurgovie et de Genève. La nouvelle
constitution glaronaise exempte les parlements communaux de l’exclusion pour cause
de parenté, autorise les communes à prévoir une affectation de leur impôt communal
pour les constructions, ne permet plus au Grand conseil de demander la convocation
de l’Assemblée fédérale avec d’autres cantons et règle les droits politiques dans le
cadre de la Landsgemeinde. Le canton de Thurgovie a, quant à lui, inscrit le principe de
la transparence au niveau cantonal et des communes politiques et scolaires dans sa
constitution. La constitution genevoise remaniée qualifie l'aéroport international de
Genève comme établissement de droit public. Elle oblige le canton à rechercher un
équilibre entre les intérêts divergents découlant de l'exploitation de l'aéroport et à
prendre les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien.
L'aéroport est tenu de rapporter aux autorités la planification et la concrétisation de
ses objectifs. Le nouveau texte charge aussi l'Etat à prendre des mesures afin de
diminuer les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. Ce dernier doit
également encourager, par voie financière ou technique, le développement des
méthodes alternatives aux produits phytosanitaires. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2020
DIANE PORCELLANA

La CIP-CN s'est penchée sur le projet d'arrêté fédéral visant à accorder la garantie
fédérale aux constitutions cantonales révisées des cantons de Glaris, de Thurgovie et
de Genève. Après examen, elle propose au Conseil national de l'adopter. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.08.2020
DIANE PORCELLANA

01.01.65 - 01.01.24 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die beiden eidgenössischen Räte stimmten in der Herbstsession 2020 dem
Bundesbeschlussentwurf des Bundesrates betreffend die Gewährleistung der
Kantonsverfassungen der Kantone Glarus, Thurgau und Genf stillschweigend zu. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.09.2020
ELIA HEER

Le Conseil fédéral propose au Parlement d'accorder la garantie fédérale aux
constitutions de cinq cantons après que celles-ci aient été révisées. Dans le canton
d'Uri, la modification constitutionnelle concerne le droit de nécessité. Adopté en
votation populaire le 29 novembre 2020, le nouvel article (art. 90, al. 3, cst. UR) permet
au Conseil d'Etat d'introduire des arrêtés de nécessité pour une durée limitée. Ceux-ci
doivent être validés a posteriori par le Grand Conseil. La constitution du canton de
Schaffhouse a été dotée d'un article traitant de la transparence du financement de la
vie politique (art. 37a, cst. SH). Cette disposition, qui oblige notamment les personnes
élues ou candidates à des fonctions publiques à publier leurs liens d'intérêt, est
similaire à celles ajoutées aux constitutions de Schwyz et Fribourg, validées par le
Parlement en mars 2019. En Argovie, les compétences des autorités scolaires (§ 31 let.
b, cst. AG) ont fait l'objet d'une modification alors que l'article 55bis cst. AG sur la mise
en œuvre de la loi fédérale sur les jeux d'argent a été abrogé. Au Tessin, un article
concernant le principe de subsidiarité (art. 4, al. 4, cst TI), accepté par le peuple le 9
février 2020, a été ajouté à la constitution. Enfin, plusieurs modifications ont eu lieu
dans le canton de Genève. Alors que la présidence du Conseil d'Etat était attribuée
auparavant pour toute la législature, les membres de l'exécutif l'occuperont désormais
pour une année, avant de céder la place à un.e collègue (art. 105, al. 2 et 3, cst GE). Les
autres changements concernent notamment la concurrence fiscale intercantonale, les
institutions de maintien, d'aide et de soins à domicile et les droits des personnes en
situation de handicap. 
Après vérification, ces modifications sont conformes au droit fédéral, raison pour
laquelle le Conseil fédéral recommande leur adoption. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.06.2021
MATHIAS BUCHWALDER

Stände- und Nationalrat haben in der Herbstsession 2021 den geänderten
Verfassungen der Kantone Uri, Schaffhausen, Aargau, Tessin und Genf oppositionslos
die Gewährleistung erteilt. Die einzige Wortmeldung zum Geschäft kam von
Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) im Ständerat. Er führte aus, dass das
Geschäft auch in der Kommission kaum zu Diskussionen Anlass gegeben hatte. Einzige
Ausnahme seien die neuen Genfer Verfassungsbestimmungen über die Steuerpolitik
gewesen, nach denen sich der Kanton für eine Verringerung des interkantonalen
Steuerwettbewerbs und bei der kantonalen Umsetzung von Steuerreformen des Bundes
für eine stärkere Steuerprogression einsetzen soll. Die Kommission sei aber wie schon
der Bundesrat in seiner Botschaft zum Schluss gekommen, dass diese Bestimmungen
unproblematisch seien, solange sich der Kanton Genf bei der Umsetzung in den
Grenzen des Bundesrechts bewege. Einer Gewährleistung stehe somit nichts im Weg. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2021
HANS-PETER SCHAUB

Der Bundesrat beantragte der Bundesversammlung im November 2022, die
Verfassungsänderungen von sechs Kantonen zu gewährleisten, da sie alle im Einklang
mit Bundesrecht stünden. 
Mit der Verfassungsänderung im Kanton Zürich wurden verschiedene
Klimaschutzbestimmungen aufgenommen. Diese verpflichten den Kanton und die
Gemeinden dazu, sich für die Begrenzung des Klimawandels und dessen Auswirkungen
einzusetzen sowie das Ziel der Treibhausgasneutralität anzustreben. Konkret sollen
dazu in den Bereichen Siedlungsentwicklung, Gebäude, Verkehr, Land- und
Forstwirtschaft sowie Industrie und Gewerbe angemessene Massnahmen eingeführt
werden. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft zum Schluss kommt, gehen diese
Bestimmungen in die gleiche Richtung wie die Klimaschutzziele des Bundes. Die
Rechtssetzungskompetenzen der Kantone beschränkten sich in diesem Bereich auf
Aspekte, die vom Bundesgesetz nicht vollständig ausgeschöpft seien und könnten
dieses ergänzen oder verstärken. 
Auch der Kanton Glarus verankerte vergleichbare Bestimmungen zur Begrenzung der
Klimaveränderung und deren nachteiligen Auswirkungen in der Verfassung. Die
Massnahmen haben dabei umwelt-, sozial- und wirtschaftsverträglich zu sein. Eine
weitere zu gewährleistende Änderung der Glarner Verfassung sieht vor, dass die
Jahresrechnung, der Finanzbericht sowie das Budget künftig dem Landrat und nicht
mehr der Landsgemeinde zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Der Landrat wird
allerdings nicht mehr wie bisher für die Genehmigung des integrierten Aufgaben- und
Finanzplan zuständig sein.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.11.2022
CATALINA SCHMID
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Gemäss der angepassten Verfassung des Kantons Solothurn kann der Kanton auf der
Stufe der Volksschule künftig neben sonderpädagogischen Institutionen neu auch
weitere kantonale Angebote errichten und führen. Die Einzelheiten werden auf
Gesetzesebene geregelt.  
Der Kanton Basel-Landschaft führte mit der Verfassungsänderung Anpassungen bei den
Modalitäten von Volksinitiativen und bei der Ombudsperson ein. Neu gelte zur
Einreichung der Unterschriften für Volksinitiativen eine Frist von zwei Jahren. Weiter
können im Landrat zusätzlich zu formulierten Initiativbegehren auch bei nicht-
formulierten Begehren Fristverlängerungen zur Ausarbeitung eines Gegenvorschlags
gewährt werden. Gegenvorschläge und Gesetzesvorlagen aufgrund zurückgezogener
Initiativbegehren unterliegen gemäss den angepassten Verfassungsartikeln nicht mehr
in jedem Fall der obligatorischen Volksabstimmung, sondern dem fakultativen
Referendum. Betreffend die Ombudsperson werden die Unvereinbarkeiten neu erst auf
Gesetzesstufe geregelt, worin die Teilzeitbeschäftigung der gewählten Person
vorgesehen werden könne, schreibt der Bundesrat. Nicht zuletzt umfasst die
Verfassungsänderung Anpassungen im Sinne der sprachlichen Gleichbehandlung.
Für den Kanton Genf galt es schliesslich drei Verfassungsänderungen zu gewährleisten.
Der Kanton regelt erstens die Amtsenthebung eines Staatsratsmitglieds neu: Künftig
können Mitglieder der kantonalen Regierung, die nicht mehr über das notwendige
Vertrauen der Stimmberechtigten zur Ausübung ihrer Funktion verfügen, mittels
Resolution des Grossen Rates des Amts enthoben werden. Zweitens bestehen die
Gemeindeexekutiven von Gemeinden mit maximal 3'000 Einwohnenden in Zukunft
nicht mehr aus einem Gemeindepräsidium und zwei Adjunkten und Adjunktinnen,
sondern aus einem dreiköpfigen administrativen Rat. Drittens und letztens wird die
Verteilung und Versorgung mit thermischer Energie sowie deren stärkere Verbreitung
zu einem Kantonsmonopol. Diese Koordinierung der Ausdehnung habe das Ziel, die
Nutzung fossiler Energie bei der individuellen Heizung zu verringern, geht aus dem
revidierten Verfassungsartikel hervor. 
Die Abwägung der Bundesrechtskonformität gestaltete sich gemäss Bundesrat bei der
Verfassungsänderung des Kanton Wallis schwieriger: Der Staat wird darin einerseits
zum Erlassen von Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur
Bestandsregulierung sowie zum Verbot der Förderung des Grossraubtierbestands
verpflichtet. Wie in der Botschaft ausgeführt wird, sei diese Verfassungsänderung nur
bundesrechtskonform, wenn sich das Verbot der Bestandsförderung auf finanzielle
Mittel beschränke, denn der Kanton wäre weiterhin zum Vollzug der vom Bund
geförderten Massnahmen verpflichtet. Würden also jegliche Schutzmassnahmen
verboten, stünde dies im Widerspruch zum Bundesgesetz, welches die Kantone zum
Ergreifen von Massnahmen zur Verhinderung von Wildschaden verpflichte und so
zumindest indirekt eine Bestandsförderung darstelle. Die geänderte Kantonsverfassung
sei allerdings im Sinne des Günstigkeitsprinzips zu gewährleisten, da dem Artikel
mindestens in einer Weise «ein Sinn beigemessen werden [kann], der ihn nicht
klarerweise als vor Bundesrecht unzulässig erscheinen lässt», schloss der Bundesrat mit
dem expliziten Hinweis darauf, dass die künftige Anwendung der Bestimmungen im
Einklang mit höheren Gesetzen erfolgen müsse. 30

Die Gewährleistung der geänderten Kantonsverfassungen von Zürich, Glarus,
Solothurn, Basel-Landschaft, Wallis und Genf erfolgte in der Frühlingssession 2023
sowohl im Ständerat als auch im Nationalrat oppositionslos. Wie Kommissionssprecher
Matthias Zopfi (gp, GL) im Ständerat berichtete, habe die SPK-SR die Gewährleistung
sämtlicher Verfassungsänderungen beantragt, wobei in der Vorberatung einzig die
revidierten Artikel der Walliser Verfassung zur Regulierung von Grossraubtieren zu
Diskussionen über die Bundesrechtskonformität geführt hätten. Da die
Verfassungsbestimmungen allerdings in einer Weise ausgelegt werden könnten, die dem
Bundesrecht entsprächen, und bereits im Jahr 2020 eine gleichlautende Urner
Verfassungsänderung als bundesrechtskonform eingeschätzt worden war, habe die
Kommission konsequenterweise und unter Beachtung des Günstigkeitsprinzips die
Gewährleistung beantragt. 31
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Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

En juin 2015, le Conseil des États a adopté (34 voix pour, 4 contre et une abstention) les
mesures édictées par le Conseil fédéral pour renforcer le rôle de la Suisse comme État
hôte (2016-2019). Résultat d'une collaboration entre la ville de Genève, le canton de
Genève et le DFAE, la stratégie en question s'inscrit dans la volonté de "consolider et
développer la position de la Suisse comme État hôte d'organisations internationales et
premier centre de gouvernance mondiale", face à une progression continuelle de la
concurrence à l'échelle internationale. Concrètement, telles qu'énoncées dans le
message du Conseil fédéral, les mesures envisagées se concentrent autours de six axes
principaux: renforcer le dispositif d'accueil; développer le réseau de formation,
réflexion et savoir-faire suisse et genevois; viser à l'universalité des représentations des
États; promouvoir les partenariats; améliorer la communication de et sur la Genève
internationale et, finalement, mener une action coordonnée et informée entre les
différents acteurs impliqués dans la politique de la Suisse en tant qu’État hôte.
Le Conseil national s'était auparavant également prononcé en faveur du projet fédéral
(161 voix pour, 18 contre et 9 abstentions) lors de la session parlementaire de printemps
2015. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2015
AUDREY BOVEY

Le 19 novembre 2014, le Conseil fédéral soumettait au Parlement une demande de
crédit (Crédit-cadre 2016-2019 pour trois Centres de promotion civile de la paix à
Genève) destiné au renouvellement du soutien de la Confédération à trois Centres de
Genève - soit le Centre de politique de sécurité (GCSP), le Centre international de
déminage humanitaire (CIDHG) et le Centre pour le contrôle démocratique des forces
armées (DCAF). Constitué sous le statut de "fondations à vocation internationale", le
trio d'institutions œuvre principalement en faveur de la promotion civile de la paix.
Le Conseil national et le Conseil des Etats ont tous deux adopté le projet d'arrêté
fédéral respectivement en mai et septembre 2015. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2015
AUDREY BOVEY

In der Herbstsession 2019 behandelte der Ständerat die Massnahmen zur Stärkung der
Rolle der Schweiz als Gaststaat 2020-2023 und trat ohne Gegenantrag auf die Vorlage
ein. Zuvor hatte schon die APK-SR den beantragten Kredit von CHF 111.8 Mio. unter die
Lupe genommen und einstimmig gutgeheissen. Genf als internationaler Sitz hunderter
internationaler Organisationen ist nicht nur für die Bedeutung der Schweizer
Aussenpolitik förderlich, sondern auch aus wirtschaftlicher Perspektive von Bedeutung.
Im Ständerat entstand demnach auch keine wirkliche Debatte. Man war sich einig, dass
das internationale Genf gestärkt werden müsse. Die Sprecherin der APK-SR, Ständerätin
Maury Pasquier (sp, GE), betonte, dass auch in der Vergangenheit schon Kredite
vergeben worden seien, um die Standortattraktivität Genfs aktiv zu erhalten, und diese
in ihrer Wirkung äusserst effektiv gewesen seien. Der Ständerat nahm die Vorlage mit 37
Ja-Stimmen (bei 1 Enthaltung) überdeutlich an. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.09.2019
AMANDO AMMANN

Der Ständerat beriet in der Wintersession 2019 ein zweites Mal über den Rahmenkredit
2020-2023 für drei Genfer Zentren, um die Differenz zum Nationalrat zu bereinigen.
Dieser hatte zusätzliche Auflagen für die Finanzierung des DCAF gefordert. Für den
Nationalrat waren die Anforderungen des Subventionsgesetzes nicht erfüllt, obwohl
sowohl das EDA als auch die eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in der Vergangenheit
nichts zu beanstanden gehabt hatten. Josef Dittli (fdp, UR) empfahl als Sprecher der
SPK-SR, die Differenz zu bereinigen und dem Nationalrat zuzustimmen. Weil die EFK in
der Zwischenzeit jedoch ein Kurzgutachten verfasst habe, welches sowohl den
Jahresvertrag 2020 als auch den Rahmenvertrag mit der DCAF für gesetzeskonform
befunden hätte, würde – laut Dittli – das Zentrum die geforderten Auflagen bereits
erfüllen. Bundesrat Cassis wehrte sich nicht gegen die Ergänzung, die durch den
Nationalrat vorgeschlagen wurde, insbesondere weil diese nun bereits erfüllt war. Er bat
den Ständerat daher darum, dem Antrag zuzustimmen, was dieser auch einstimmig
tat. 35
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Im April 2020 publizierte der Bundesrat die Botschaft über die Finanzhilfen an die
Internationale Fernmeldeunion in Genf. Das zinslose Darlehen über CHF 95.6 Mio.
muss von der FIPOI innerhalb von 50 Jahren zurückgezahlt werden und dient der
Finanzierung des Abbruchs und des Neubaus des Sitzgebäudes der ITU. Der Bund
beteiligt sich insgesamt mit  CHF 107.6 Mio. an den Gesamtkosten von rund CHF 150
Mio., wobei die Räte im Rahmen des Nachtrags II zum Voranschlag 2016 bereits eine
erste Darlehenstranche von CHF 12 Mio. bewilligt hatten. Die restlichen CHF 42.4 Mio.
werden vom Kanton Genf bereitgestellt. Die genannten CHF 95.6 Mio. würden von 2021
bis 2027 vom Bund gestaffelt ausgezahlt werden. Der Bundesrat argumentierte, dass
das internationale Genf das Bild der Schweiz weltweit präge und als Sitz internationaler
Organisationen der Fortführung der Schweizer Politik der guten Dienste diene. Dieser
Status werde durch andere Städte und Gaststaaten konkurriert, weshalb die Schweiz
ihre Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit unter anderem mit der
umfangreichen Renovierung des Immobilienparks der Organisationen stärken müsse.
Bereits in den Botschaften zur Stärkung der Rolle der Schweiz als Gaststaat 2016-2019
und 2020-2023 hatte der Bundesrat darauf hingewiesen, dass die Unterstützung der
internationalen Organisationen bei ihren Immobilienprojekten unerlässlich sei. 
Im Vorfeld der Beratung im Nationalrat in der Herbstsession 2020 befassten sich die
FK-NR und die APK-NR mit der Vorlage. Eine Subkommission der FK-NR befand das
Bauvorhaben nach einem Abklärungsbesuch vor Ort für notwendig und empfahl der
APK-NR und dem Nationalrat darauf einzutreten. Die APK-NR schloss sich in der Folge
diesem Votum an. Claudia Friedl (sp, SG) sprach sich im Nationalrat im Namen der APK-
NR für die Zustimmung zum Geschäft aus. Das internationale Genf bringe nicht nur eine
hohe Wertschöpfung für die Region mit sich, der Multilateralismus sei zudem ein
wichtiges Element der Schweizer Aussenpolitik. Da in Genf, im Gegensatz zu vielen
konkurrierenden Städten, die internationalen Organisationen selber die
Eigentümerinnen der Immobilien seien, brauche es diese Unterstützung mit Darlehen
zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit. Auch die Finanzkommission empfahl die
Zustimmung und deren Sprecherin Christine Badertscher (gp, BE) hob hervor, dass die
internationalen Organisationen zuverlässige Kreditnehmer seien und bis anhin jeder
Darlehensvertrag eingehalten worden sei. Bundesrat Cassis argumentierte
abschliessend, dass die Gebäude der Organisationen auch eine Visitenkarte für die
Schweiz seien und die Schweizer Wirtschaft oftmals von den entsprechenden Aufträgen
profitiere. Der Rat bewilligte das Darlehen mit 152 zu 7 Stimmen (bei 1 Enthaltungen)
überdeutlich und setzte ein klares Zeichen für das internationale Genf. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2020
AMANDO AMMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Als Erstrat setzte sich der Nationalrat in der Sommersession 2015 mit der Revision des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) auseinander, die
gewerbsmässigen Parteivertretern von Zwangsvollstreckungsverfahren einen freien
Zugang zum gesamten Schweizer Markt ermöglichen soll. Die vorberatende Kommission
für Rechtsfragen (RK-NR) ergänzte den Entwurf des Bundesrates um eine zusätzliche
Regelung, die es den Kantonen, die nach geltendem Recht die Bedingungen festlegen
dürfen, unter denen eine Person gewerbsmässig Dritte vertreten darf, erlauben soll,
einer Person aus wichtigen Gründen die gewerbliche Vertretung zu verbieten. Die
Änderung wurde innerhalb der RK-NR mit 17 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen
angenommen. Bevor sich der Nationalrat aber den inhaltlichen Feinheiten annehmen
konnte, musste er sich in der Eintretensdebatte zuerst mit dem Antrag einer
Kommissionsminderheit Nidegger/Lüscher auseinandersetzen, die einen
gesetzgeberischen Handlungsbedarf in Abrede stellte. Dass die Opposition gegen die
SchKG-Revision gerade von zwei Genfer Nationalräten kam, überraschte wenig, machte
von der Kompetenz, die Bedingungen für die gewerbsmässige Vertretung im
Zwangsvollstreckungsverfahren festzulegen, neben dem Tessin und der Waadt doch vor
allem auch der Kanton Genf Gebrauch. Mit ihrem Anliegen stiessen sie aber ausserhalb
ihrer eigenen Fraktionen kaum auf offene Ohren. Der Nationalrat stimmte bei 4
Enthaltungen mit 121 zu 49 Stimmen für das Eintreten. In der Detailberatung gaben vor
allem die redaktionellen Bereinigungen der Zivilprozessordnung (ZPO), die, laut
Bundesrat, aufgrund des "engen verfahrensrechtlichen Bezugs" vorgeschlagen wurden,
Anstoss zur Debatte. Eine Minderheit Lüscher, die von der SVP- und der FDP-Liberalen-
Fraktion Unterstützung erhielt, sprach sich für die Streichung sämtlicher beantragter
Änderungen der Zivilprozessordnung aus, da, so Giovanni Merlini (fdp, TI), kein
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DATUM: 08.06.2015
DAVID ZUMBACH
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inhaltlicher Zusammenhang bestehe und zudem beschlossen worden sei, vor 2020
möglichst keine Änderungen an der Zivilprozessordnung vorzunehmen. In der
Abstimmung unterlag die Kommissionsminderheit mit 92 zu 94 Stimmen denkbar
knapp. Das Zünglein an der Waage spielte die CVP-Fraktion, die mit 20 zu 7 Stimmen für
den Antrag der Kommissionmehrheit stimmte. Die Gesamtabstimmung fiel dann mit 105
zu 80 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugunsten des Entwurfs deutlicher aus, auch weil die
FDP-Liberale-Fraktion weniger geschlossen stimmte als noch bei der vorangegangenen
Abstimmung. 37

Geld, Währung und Kredit

Banken

In derselben Botschaft wie für die Bankenaufsicht legte der Bundesrat auch seine
Vorschläge für eine Neudefinition der Kantonalbanken vor. Als Kantonalbanken sollen
künftig jene gelten, deren Existenz auf kantonalen Gesetzen beruht und an denen der
Kanton mehr als einen Drittel des Kapitals und der Stimmen hält. Über eine
Staatsgarantie müssen sie hingegen nicht mehr verfügen. Mit dieser begrifflichen
Neubestimmung sollen gleichzeitig auch gewisse Privilegien der Kantonalbanken
aufgehoben werden. Unabhängig davon, ob sie über eine Staatsgarantie verfügen, sollen
sie der Aufsicht der Bankenkommission unterstellt und in bezug auf Reservebildung und
Verantwortlichkeitsbestimmungen den anderen Banken gleichgestellt werden.
Kantonalbanken mit Staatsgarantie sollen jedoch weiterhin von einem Rabatt von 12.5
Prozent bei den Eigenmitteln profitieren können, da bei ihnen das Risiko vom Staat voll
abgedeckt wird. Zudem sollen sie auch nicht der Bewilligungspflicht durch die
Bankenkommission unterstehen und ihre Liquidation soll nur vom Kanton und nicht von
der EBK angeordnet werden können. Für die Kantonalbanken der Kantone Genf und
Waadt (welche zwar eine faktische aber keine formelle Staatsgarantie kennen) und Zug
(wo der Kanton nur 20% des Aktienkapitals hält) sollen Übergangsbestimmungen
gelten. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.05.1998
HANS HIRTER

Landwirtschaft

Landwirtschaft

Le Conseil fédéral a pris la décision de restructurer une nouvelle fois Agroscope. Le
centre de recherche agricole avait, déjà en 2014, subi des transformations dans son
fonctionnement. Cette fois-ci, les autorités ont souhaité rapprocher la conduite et la
recherche au sein d'Agroscope en supprimant un niveau hiérarchique. 24 postes de
cadres sont concernés, alors que dix postes seront créés pour assurer la tête des unités
nouvellement conçues. Ce modèle de direction entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
L'annonce a déclenché une avalanche de réactions au Parlement, poussant de
nombreux et nombreuses élu.e.s à déposer des interpellations, à l'instar de Jacques
Bourgeois (plr, FR) (Ip. 16.3285) et Barbara Gysi (ps, SG) (Ip. 16.3303). Tous deux ont
attendu du Conseil fédéral de plus amples explications sur les raisons de cette
restructuration, cela deux ans après une transformation en profondeur du
fonctionnement des centres de recherche agricole suisses. L'exécutif a donc précisé
que ce plan intervient après une analyse annuelle des objectifs de prestation et en
réactions aux plaintes répétées des employé.e.s d'Agroscope quant à la lenteur des
processus décisionnels. De plus, le Conseil fédéral souhaite poursuivre les plans
d'économie amorcés en 2014, planifiant une réduction des coûts de l'ordre de CHF 8
millions par années (pour un budget total de CHF 140 millions).
Les cantons concernés par cette restructuration ont également manifesté leur
mécontentement, à l'image des canton de Vaud et de Genève, dont les député.e.s ont
demandé au Conseil fédéral de renoncer à la réorganisation d'Agroscope. 39
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Agrarpolitik

La procédure de consultation sur les deux ordonnances relatives à l'a loi sur
l'agriculture instituant des paiements directs complémentaires et des contributions
pour prestations écologiques a donné lieu à de nombreuses critiques de la part des
organisations paysannes, des partis politiques et des cantons. Ainsi, l’USP et l'UDC ont
jugé insuffisant le montant destiné aux paiements directs; de son côté, le VKMB, tout
comme les partis socialiste et écologiste, ont demandé que la somme versée pour les
contributions écologiques soit plus élevée. Quant à lui, le PRD a estimé que les
réglementations pour obtenir des contributions pour prestations écologiques étaient
beaucoup trop compliquées. Pour les cantons de Vaud, de Genève et du Valais, les
ordonnances prétériteraient les grandes exploitations et les cultures spéciales, comme
la vigne, les fruits et les légumes, très présentes en Suisse romande. Enfin, les cantons
de la Suisse centrale (UR, AI, NW, OW) se sont inquiétés de la faible part prévue pour les
régions de montagne. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.04.1993
ANDRÉ MACH

Début juillet, l’agriculteur genevois Willy Cretigny a lancé, avec le soutien de quelques
autres agriculteurs romands, un référendum contre la politique agricole 2011 adoptée
par les chambres deux semaines auparavant. Les seuls soutiens politiques ont été celui
des Verts genevois et du conseiller national popiste Josef Zisyadis (VD). L’USP, jugeant
que le statu quo serait pire que la réforme adoptée, n’a pas apporté son soutien aux
référendaires. Le référendum n’a toutefois pas abouti. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2007
ELIE BURGOS

Jagd

Chasse et pêche, placées aussi désormais sous le signe de la protection de la nature et
des animaux mais régies par des législations souvent vétustes, ont largement meublé
l'actualité politique de certains cantons. La principale conclusion qui ressort de la
confrontation entre partisans et opposants de la chasse – il en a été question ici même
en 1972 – semble résider dans le fait qu'une interdiction totale ne constitue pas une
solution satisfaisante à la sauvegarde de la faune. Les décisions gouvernementales,
parlementaires et populaires tombées en 1973 et en partie reproduites ailleurs,
reflètent assez fidèlement cette tendance, plus ou moins infléchie par l'action d'autres
intérêts, tel l'attachement, très profond, de certaines populations pour l'art de
Nemrod, en montagne surtout. A Genève, l'initiative en faveur de l'abolition complète a
été repoussée par les autorités qui lui ont préféré une loi, d'inspiration écologique, sur
la faune. La motion Parisod (ps) et la pétition de 1972 ont connu le même sort en pays
de Vaud où, de plus, l'initiative de 1969 pour la suppression du tir à balles a été rejetée
par le peuple, sur recommandation des milieux mêmes de la protection de la nature.
Dans le canton d'Uri, le souverain a rejeté une hausse du tarif des patentes, donnant
ainsi raison aux initiateurs du référendum lancé contre une ordonnance votée par le
législatif. Sur le plan fédéral, mentionnons l'adoption de deux motions Heimann (ind.,
ZH) (Mo. 11533), et Röthlin (pdc, OW) (Mo. 11522) en faveur d'une revision totale de la loi
sur la chasse, dans le sens d'une meilleure protection des animaux. Quant à la pêche,
les Chambres ont voté une nouvelle loi qui, entre autres, délimite mieux les
compétences respectives des collectivités publiques et privées et des particuliers,
soutient plus efficacement les intérêts des pêcheurs professionnels et assure aussi une
protection plus sûre du poisson. 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
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GEORGES ANDREY

Öffentliche Finanzen
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Direkte Steuern

Im Mai 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich, mit dem er die rechtliche Grundlage für die
Weiterentwicklung der Digitalisierung von Verfahren schaffen wollte. Damit sollen das
Ziel der ESTV, zukünftig alle Daten elektronisch zu erhalten und zu verschicken, sowie
die Motion Schmid (fdp, GR; Mo. 17.3371) erfüllt werden. Die Vorlage sah daher vor, die
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung zu ermöglichen, die
Authentizität und Integrität der übermittelten Daten sicherzustellen sowie eine
elektronische Bestätigung der Daten anstelle einer Unterzeichnung zu realisieren.
Geplant war diese Änderung für Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und
Kapitalsteuern, für den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer von
natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sowie für die
Wehrpflichtersatzabgabe – auch weiterhin sollte jedoch eine analoge Eingabe der
Steuererklärung möglich bleiben. Bei Steuern, die in der Zuständigkeit des Bundes
liegen, sowie beim internationalen Informationsaustausch sollten die Betroffenen
hingegen zu einem elektronischen Verfahren verpflichtet werden können. Bereits heute
sei eine elektronische Einreichung der Steuererklärung in den meisten Kantonen
möglich, dem stehe nur die Unterzeichnungspflicht entgegen, erklärte der Bundesrat.
Zukünftig solle dieses Verfahren medienbruchfrei möglich sein. 
Darüber hinaus enthielt die Vorlage zwei weitere Änderungen, die zwar gemäss
Bundesrat nicht direkt mit dem eigentlichen Anliegen der Vorlage zu tun hatten, aber
der Verhältnismässigkeit wegen nicht in einer eigenen Vorlage behandelt würden. So
sollten die Versicherungen der ESTV neu die Ausrichtung von Kapitalleistungen und
Renten der zweiten Säule melden. Zudem sollten die Durchführungsbestimmungen in
Art. 72 STHG, welche die Frist zur Anpassung des kantonalen Rechts an das STHG
beinhalteten, vereinheitlicht und vereinfacht werden. Dabei sollte auch die
Bestimmung zur Verwendung einheitlicher Formulare für die Steuererklärungen
aufgehoben werden, da sie aufgrund von Eigenheiten der Kantone nie vollständig
umgesetzt werden konnte.

Von Juni bis Oktober 2019 hatte die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich stattgefunden. 25 Kantone (ausser NE), 7
Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, SVP, SP, Piratenpartei) und 17 Verbände und
Organisationen, darunter der SSV, Economiesuisse, SGV, SGB, FDK oder
TreuhandSuisse, hatten sich daran beteiligt. Sie alle stimmten der Vorlage grundsätzlich
zu, stellten aber teilweise noch weitergehende Forderungen. Die Kantone, die FDK und
die SSK forderten, die Bestimmung über einheitliche Formulare, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, aufzuheben, während Economiesuisse, BDO, EXPERTsuisse und swissICT
diese Pflicht beibehalten wollten. Drei Parteien (CVP, FDP, SVP) und sechs
Organisationen (economiesuisse, EITSwiss, SGV, SSV, Städtische Steuerkonferenz,
TreuhandSwiss) wollten dem Bundesrat nicht die Möglichkeit geben, den
Steuerzahlenden bei Steuern in seiner Zuständigkeit elektronische Verfahren
vorzuschreiben. In der Folge nahm der Bundesrat eine Änderung vor: So
vereinheitlichte er die Übernahmefrist für Änderungen im STHG. Hingegen beliess er es
bei der geplanten Streichung der Bestimmung über die einheitlichen Formulare. 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

In der Botschaft zum Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz beantragte der
Bundesrat die Übernahme von 376 Kilometern bereits bestehender Kantonsstrassen ins
Nationalstrassennetz. Daneben nahm der Bundesrat aber auch Ausbauvorhaben in den
Beschluss auf: Die Zürcher Oberlandautobahn, die Umfahrungen von Le Locle und La
Chaux-de-Fonds, die Glatttal-Autobahn sowie die Umfahrung von Morges. Unmut
erzeugte die Botschaft in Genf, da darin der dort geforderten Seeunterquerung zur
Umfahrung der Stadt nicht die gleiche Priorität zugesprochen wurde wie der Umfahrung
von Morges und der Glatttal-Autobahn. 44
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Eisenbahn

En avril, le DETEC a mis en consultation la vue d’ensemble du fonds destiné à la
réalisation des projets d’infrastructure des transports publics (FTP) et le futur
développement de l’infrastructure ferroviaire (ZEB). La réalisation du projet du ZEB
(deuxième étape de Rail 2000) doit notamment permettre une réduction d’une demi-
heure des temps de parcours entre l’ouest et l’est du pays et d’un quart d’heure entre
les nœuds de Lausanne et de Berne, de Bienne et de Zurich, ainsi que de Zurich et de
Saint-Gall. (Pour plus d’informations sur le FTP, voir ici.) Le projet englobe les besoins
financiers révisés et le crédit d’ensemble actualisé de la NLFA, ainsi que le projet du
ZEB. Il comporte six actes législatifs pour un montant total de CHF 31,5 milliards, dont
CHF 19,1 milliards pour le crédit d’ensemble NLFA et CHF 5,2 milliards pour la
réalisation du ZEB. Le volume d’investissement FTP est ainsi augmenté de CHF 1 milliard
(3%) par rapport au projet initial afin de garantir le financement intégral de la NLFA et
du ZEB dans le cas où les risques calculés se produiraient. Connaissant un accueil
globalement mitigé, le projet a suscité de vives critiques de la part des cantons du
nord-ouest du pays (Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Jura et Soleure) et de
l’arc lémanique. Leurs représentants ont dénoncé le choix du gouvernement de
subordonner le financement du ZEB à celui de la NLFA, craignant que les surcoûts
répétés de celle-ci ne mettent en péril la réalisation de projets jugés essentiels comme
la troisième voie entre Lausanne et Genève et la transversale jurassienne (tunnel de
Wisenberg notamment). Selon le projet du Conseil fédéral, ces deux infrastructures
seraient en effet reléguées dans un second paquet et leur mise en service
n’interviendrait qu’à l’horizon 2030. La Conférence suisse des directeurs cantonaux
des transports a pris une position similaire en dénonçant le sacrifice des projets
concernant le plateau au seul profit du Gothard. Elle a par conséquent réclamé à Moritz
Leuenberger l’attribution de CHF 8 milliards en lieu et place des CHF 5,2 milliards
prévus pour la réalisation du ZEB. À la mi-août, le ton est à nouveau monté d’un cran du
côté des cantons romands après un éboulement survenu à Flamatt (FR) et ayant
occasionné une interruption du trafic sur la ligne Fribourg-Berne durant une dizaine de
jours. Cette coupure partielle de la Suisse occidentale par rapport au reste du pays a
été érigée en symbole de la faillite prévisible d’une politique fédérale des transports
sacrifiant le réseau ferroviaire de plaine à la faveur du trafic transalpin. Le
gouvernement n’a pas donné suite aux exigences et critiques émises par les autorités
cantonales durant la consultation. Le message qu’il a adopté en octobre, pour
l’essentiel identique au projet mis en consultation, comporte toutefois un crédit de
planification de CHF 40 millions pour établir un nouveau message (ZEB 2) censé
répondre aux attentes des cantons en matière d’extension de l’infrastructure
ferroviaire. 45

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.10.2007
NICOLAS FREYMOND

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Zwei Tage nach dem Ständerat verhandelte auch der Nationalrat erneut über die
Verpflichtungskredite ab 2019 des Programms Agglomerationsverkehr. Nachdem der
Ständerat an der Differenz festgehalten hatte, beantragte auch die
Kommissionsmehrheit der KVF-NR Festhalten: Die umstrittene Umfahrung Oberburg
war  ursprünglich im Nationalrat auf Antrag der KVF-NR ins Programm aufgenommen
worden und die Kommissionsmehrheit sah keinen Grund, von ihrer Haltung abzurücken.
Ein Minderheitsantrag Hadorn (sp, SO) verlangte die Zustimmung zum Ständerat und
damit das Fallenlassen der Umfahrung Oberburg. Gestritten wurde im Plenum
hauptsächlich über den Baubeginn in Oberburg: Während Bundesrätin Sommaruga
betonte, dass der Bau auch bei Aufnahme ins Programm nicht vor 2022/2023 beginne,
vertrat Nationalrat Grunder (bdp, BE) die Ansicht, bei diesem Termin handle es sich um
die sichtbaren Bauarbeiten, die Vorarbeiten inklusive dem Bau der
Tunnelbohrmaschine würden sofort beginnen, weshalb eine Nicht-Aufnahme ins
Agglomerationsprogramm eben doch zu Verzögerungen führen würde. 
Obschon die Verkehrsministerin wie in bisher jeder Debatte zum Geschäft erneut die
Wichtigkeit der Gleichbehandlung aller Regionen beschwor und bei der Umfahrung
Oberburg eine Bevorzugung gegenüber Projekten in Schwyz, St. Gallen, Basel Stadt und
Genf ausmachte, stimmte der Nationalrat mit 131 gegen 56 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) auch dieses Mal für Festhalten. 46
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Luftfahrt

Für die 1970 angekündigte Revision des Luftfahrtgesetzes legte der Bundesrat im
Februar einen Entwurf vor (BRG 10828). Dieser enthielt namentlich ein Verbot des
Fliegens mit Überschallgeschwindigkeit in der Zivilluftfahrt, eine Ermächtigung des
Bundesrates zum Erlass von Bau- und Nutzungsbeschränkungen im Umkreis von
Flugplätzen (Lärmzonen) sowie eine Rechtsgrundlage für Massnahmen der kantonalen
Polizei zur Verhinderung von Anschlägen. Die Schaffung von Lärmzonen sollte an die
Kantone delegiert werden können. An der Freiheit des inländischen Bedarfsluftverkehrs
hielt der Entwurf fest. Beide Räte stimmten diesen Neuerungen zu, wobei auf
Verlangen des Nationalrats noch eine Ausscheidung von Ruhezonen im Gebirge, die
nicht überflogen werden dürfen, vorgesehen wurde. Die Aufnahme eines
Nachtflugverbotes drang dagegen nicht durch (BRG 10828). Die 1969 lancierte
Verfassungsinitiative gegen den Überschallknall konnte im März eingereicht werden;
ihre Urheber sagten jedoch zu, dass sie das Volksbegehren nach Ablauf der
Referendumsfrist für die Revision des Luftfahrtgesetzes zurückziehen würden. (Die
Initiative erhielt 64'929 Unterschriften.)

Um den Aus- bzw. Neubau von Grossflugplätzen fanden weitere
Auseinandersetzungen statt. Das Referendum gegen einen Kredit für den Flughafen
Cointrin, das Ende 1970 im Kanton Genf lanciert worden war, blieb zwar erfolglos, doch
erhielt die Vorlage bloss ein Zufallsmehr, was nicht zu weiteren Ausbauplänen ermutigte
(die Abstimmung über die Voralge ergab 34'583 Ja und 34'259 Nein). Da der nächtliche
Fluglärm eine Hauptursache der starken Opposition gewesen war, einigte man sich im
Genfer Grossen Rat bereits im Sommer auf ein gesetzliches Nachtflugverbot, zu dessen
Erlass freilich der Kanton Genf die Befugnis so wenig besass wie der Kanton Zürich. Das
Eidg. Luftamt, das schon 1968 durch eine Verordnung des Bundesrates verpflichtet
worden war, in seiner Genehmigungspraxis auf eine Verminderung der An- und Abflüge
zwischen 22 und 6 Uhr hinzuwirken, fasste nun die Einführung einer Nachtflugsperre
für Kloten und Cointrin ins Auge. Das Projekt eines Pistenausbaus auf dem Flughafen
Basel-Mülhausen, für das der Grosse Rat von Baselstadt einen Kredit von CHF 26 Mio
bewilligte, scheiterte in der Volksabstimmung; von verschiedener Seite, u. a. von der
PdA, wurde dagegen das Referendum ergriffen, und Verfechter des Umweltschutzes
bekämpften die Vorlage wegen des Fehlens eines Nachtflugverbots.
Flughafenfreundliche Kreise forderten deshalb nach der Abstimmung die
Kantonsregierung auf, für ein solches Verbot einzutreten, zu welchem freilich nicht nur
eidgenössische, sondern auch französische Instanzen ihre Zustimmung geben müssten.
Die Frage eines Grossflugplatzes im Kanton Bern blieb in der Schwebe, da der
Bundesrat im Juni die bernische Regierung ersuchte, vor weiteren Schritten den
Bericht über seine neue Flughafenkonzeption abzuwarten. Inzwischen stellte die
Swissair den Linienverkehr mit Bern ein und eröffnete für die Bundesstadt gemeinsam
mit PTT und SBB einen Buszubringerdienst nach Kloten. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.1971
PAUL EHINGER

Lors de la consultation de la première révision partielle de la loi sur l'aviation, le
Conseil d’Etat genevois a vivement dénoncé une tentative de la Confédération de
s’approprier l’aéroport de Genève-Cointrin. Selon lui, le financement proposé de
l’OFAC par la nouvelle taxe de surveillance vise à nationaliser les bénéfices des deux
grands aéroports du pays au détriment des investissements nécessaires au
développement des infrastructures du trafic aérien. Les milieux de l’aviation et l’UDC
ont également condamné les nouvelles taxe et redevance, jugeant qu’elles alourdiraient
excessivement les coûts et affaibliraient par conséquent la compétitivité de l’aviation
suisse. Pour la même raison, le PRD et le PDC ont refusé la redevance de sécurité, mais
ont soutenu la taxe de surveillance. Enfin, le PS fut le seul parti gouvernemental à
soutenir pleinement le projet du Conseil fédéral, estimant nécessaire de consolider le
financement de l’OFAC pour garantir la sécurité aérienne du pays. 48
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Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Auch in den Differenzbereinigungsverfahren vermochte sich schliesslich in den
zentralen Punkten die Version des Nationalrats durchzusetzen, so namentlich bei der
Anfechtbarkeit der Anfangsmiete auch aus Gründen des örtlichen Wohnungsmangels,
bei der Ungültigkeit einer Kündigung, wenn der Vermieter den Mieter zum
Wohnungskauf zwingen will, bei der Notwendigkeit des „dringenden Eigenbedarfs“ als
Grund für Kündigung nach Hauserwerb sowie bei der Möglichkeit, dass sich Vermieter
und Mieter auch aussergerichtlich über Geldforderungen einigen können, ohne den
dreijährigen Kündigungsschutz zu verwirken. Auf sein Konto konnte der Ständerat
letztlich die Beibehaltung des Retensionsrechts bei Geschäftsliegenschaften buchen.
Abgeschrieben wurden von beiden Räten Standesinitiativen der Kantone Freiburg
(88.209) und Genf (89.201) betreffend obligatorische Verwendung von offiziellen
Formularen beim Abschluss von Mietverträgen. In der Schlussabstimmung wurde die
Vorlage in den beiden Räten mit 117 zu 10 bzw. 40 zu 4 Stimmen angenommen. Sie soll
im Laufe des Jahres 1990 in Kraft treten. Das neue Miet- und Pachtrecht, welches
indirekt auf eine Volksinitiative zurückgeht, brachte insgesamt und entgegen ersten
Befürchtungen doch eine wesentliche Verbesserung der Stellung der Mieter gegenüber
den Hauseigentümern. Die Vorlage konnte von der wachsenden Wohnraumproblematik
und der Kampagne  gegen die Bodenspekulation profitieren. 49
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Beide Räte stimmten im Berichtsjahr mit dem Bundesgesetz über Rahmenmietverträge
und deren Allgemeinverbindlicherklärung der Rechtsgrundlage für eine neue
Sozialpartnerschaft im Wohnungswesen zu. Das neue Gesetz sieht vor, dass
Musterbestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen
Mietverhältnisse über Wohn- und Geschäftsräume, die repräsentative Vermieter- und
Mieterverbände gemeinsam vereinbart haben, regional für alle Mietverhältnisse gelten,
wenn diese der Kanton oder, bei kantonsübergreifenden Verträgen, der Bundesrat für
allgemeinverbindlich erklärt. Voraussetzung ist, dass die Verbände mindestens 5% der
Mietenden oder Vermietenden im Geltungsbereich vertreten. Ein Rahmenmietvertrag
kann für die ganze Schweiz, für ein oder mehrere Kantone und für Regionen, die
mindestens 30'000 Wohnungen oder 10'000 Geschäftsräume umfassen, abgeschlossen
werden. Oppositionslos stimmten beide Kammern der nationalrätlichen
Rechtskommission zu, die zusammen mit Vermieter- und Mietervertretern in der
umstrittenen Frage, wann vom gesetzlichen Mietrecht abgewichen werden darf, einen
Kompromiss erarbeitet hatte. Der Kompromiss sieht vor, dass von den Bestimmungen
des Obligationenrechts über die Anfechtung von Anfangsmietzinsen unter gewissen
Voraussetzungen abgewichen werden darf. Ebenso können Rahmenmietverträge im Fall
eines Eigentümerwechsels oder bei der Erstreckung eines Mietverhältnisses vom Gesetz
abweichen. Nicht eingeschränkt werden darf hingegen das Recht der Mietenden, die
Erhöhung von Mietzinsen anzufechten oder die Herabsetzung der Miete zu verlangen.
Das neue Gesetz wird auf den 1. März 1996 in Kraft treten. Eine Genfer Standesinitiative
zu kantonalen Rahmenmietverträgen (90.200) sowie eine parlamentarische Initiative
Guinand (lp, NE) aus dem Jahr 1991 (90.260) wurden ausserdem als erfüllt
abgeschrieben. 50
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Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe "Wohnungspolitischer Dialog" und in Einklang mit
seiner Aussprache zum Thema Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt im Frühjahr
2013 wollte der Bundesrat die Transparenz auf dem Mietwohnungsmarkt erhöhen. Im
Mai schickte er eine Vorlage in die Vernehmlassung, welche die Offenlegungspflicht
forderte, bzw. den Vermieter künftig verpflichtet, mittels Formular die neue
Mieterpartei vor Vertragsabschluss über den Mietzins des Vormieters zu informieren.
Als weitere Massnahme zur Verhinderung starker Mietzinserhöhungen sieht die Vorlage
das Verbot von Mietzinserhöhungen aufgrund wertvermehrender oder energetischer
Verbesserungen innerhalb des ersten Mietjahres vor, für den Fall, dass vorgesehene
Erhöhungen dem Mieter nicht bereits vor Vertragsabschluss kommuniziert wurden.
Ferner enthält der Vernehmlassungsentwurf eine administrative Entlastung für die
Vermieterseite, indem bei Mietzinserhöhungen und Anpassungen von Akontobeträgen
für Nebenkosten nicht mehr länger eine eigenhändige Unterschrift nötig ist und mit
einer Faksimile-Unterschrift unterzeichnet werden kann. Mit Freiburg, Genf,
Neuenburg, Nidwalden, Waadt, Zug und Zürich kennen bereits sieben Kantone die
Offenlegungspflicht. Laut Aussagen des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) finden
90% aller Anfechtungen von Neumieten in diesen sieben Kantonen statt. Während die
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Vermieterorganisationen sowie FDP und SVP gegen die Massnahme opponierten - sie
vermuteten einen grossen zusätzlichen administrativen Aufwand und fürchteten
Rechtsfolgen bei unkorrekter Verwendung des Formulars - stiess sie insbesondere bei
den linken Parteien, aber auch bei CVP, EVP und BDP, sowie beim Mieterverband auf
Zustimmung. Letzterer forderte im September bei der Lancierung seiner landesweiten
Kampagne "Zahlbare Mieten für alle" in Bern Unterstützung für diese Massnahme. Im
Oktober beschloss die Regierung, trotz kontroversen Stellungnahmen an der
Offenlegungspflicht festzuhalten, und gab dem zuständigen Departement die
Erarbeitung einer entsprechenden Änderung des Mietrechts in Auftrag. Die anderen
Änderungen wurden in der Vernehmlassung weniger kontrovers diskutiert. 51

Durch die Annahme zweier Motionen (Mo. 20.2451; Mo. 20.3460) war der Bundesrat
vom Parlament in der Sommersession 2020 beauftragt worden, eine Vorlage zur
Regelung der Geschäftsmieten auszuarbeiten, die eine Aufteilung der Mietzinse von
Betrieben oder Einrichtungen, die während der ersten Welle der Corona-Pandemie
behördlich geschlossen werden mussten oder nur stark eingeschränkt betrieben
werden konnten, im Verhältnis von 40 (Mieterseite) zu 60 (Vermieterseite) für die Dauer
der behördlich verordneten Massnahmen vorsah. 

Vom 1. Juli bis zum 4. August 2020 gab der Bundesrat einen Entwurf für ein
entsprechendes Covid-19-Geschäftsmietegesetz in die verkürzte Vernehmlassung,
deren Ergebnis unter den 178 stellungnehmenden Parteien kontrovers ausfiel. Neben elf
Kantonen (AR, BL, GE, LU, NW, OW, SZ, TG, UR, ZG, ZH) lehnten mit den FDP.Liberalen
und der SVP auch zwei grosse Parteien sowie Economiesuisse, der Schweizerische
Gewerbeverband, der Hauseigentümerverband und Immobilienverbände die Vorlage ab.
Zustimmung erfuhr der Entwurf von acht Kantonen (AI, BS, FR, GL, GR, NE, SO, VD), den
Parteien der Grünen, SP, CVP und EVP, von den Organisationen der Mieterinnen und
Mieter, dem Schweizerischen Städteverband sowie von Gastro- und Berufsverbänden.
Sechs Kantone (AG, BE, SG, SH, TI, VS) und die GLP hoben sowohl Vor- als auch
Nachteile des Entwurfs hervor. Die sich in der Überzahl befindenden ablehnenden
Stellungnehmenden kritisierten, dass der Staat mit einem solchen Gesetz massiv in die
Vertragsverhältnisse zwischen Privaten eingreife, was in keinem Verhältnis zum
volkswirtschaftlichen Nutzen einer solchen Regelung stehe. Ferner bestehe keine
Verfassungsgrundlage für ein solches Vorgehen und ein allgemeiner Verteilschlüssel von
60/40 sei kein geeignetes Mittel, um den unterschiedlichen Situationen der
Betroffenen gerecht zu werden. Die befürwortende Seite sprach sich in der
Vernehmlassung teilweise für weitergehende Forderungen aus, man akzeptiere jedoch
den gewählten Weg als Kompromiss und begrüsse ein rasches Vorwärtsgehen, liess etwa
Natalie Imboden, Generalsekretärin des Mieterinnen- und Mieterverbandes, gegenüber
Le Temps verlauten. Im Anschluss an die Vernehmlassung passte der Bundesrat die
Vorlage punktuell an, in erster Linie, um Unsicherheiten in der Anwendung zu
reduzieren. 

Am 18. September 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Covid-19-
Geschäftsmietegesetz. Darin verzichtete er aufgrund der kontroversen Stellungnahmen
darauf, dem Parlament die Botschaft zur Annahme zu beantragen, und bekräftigte
ebenfalls seine bereits im Frühjahr vertretene negative Haltung gegenüber einer
solchen Regelung (vgl. etwa Mo. 20.3161; Mo. 20.3142 oder die Stellungnahme des
Bundesrates zur Situation der Geschäftsmieten). Dass der Bundesrat «seine eigene»
Vorlage ablehnt (NZZ), war einigen Pressetiteln einen zentralen Vermerk wert. Konkret
regelt der Gesetzesentwurf Mietverhältnisse von öffentlich zugänglichen Einrichtungen
und Betrieben, die aufgrund der Covid-19-Verordnung 2 (Fassung 17./19./21.3.20)
schliessen mussten (z.B. Restaurants, Coiffeursalons), und von
Gesundheitseinrichtungen, die ihre Tätigkeiten reduzieren mussten. Für Erstere soll
das Gesetz über die gesamte Dauer der vom Bund verordneten Schliessung gelten (17.3-
21.6.20), während Gesundheitseinrichtungen, die ihren Betrieb einschränken mussten,
gemäss Entwurf lediglich für eine maximale Dauer von zwei Monaten von einer solchen
Mietzinsreduktion profitieren könnten. Von der 60/40-Regelung betroffen sind nur
Mietverhältnisse, deren Nettomietzins pro Monat CHF 14'999 nicht übersteigt. Bei
einem Nettomietzins zwischen 15'000 und 20'000 ist es beiden Mietparteien
vorbehalten, durch eine einseitige schriftliche Mitteilung auf die Gesetzesregelung zu
verzichten. Die Regelung gilt nur für Vertragsparteien, die zuvor noch keine
ausdrückliche Einigung erzielt haben. Für den Fall, dass Vermieterinnen und Vermieter
oder Pächter und Pächterinnen durch die Mietzinsreduktion in eine wirtschaftliche
Notlage geraten würden, soll beim Bund eine finanzielle Entschädigung beantragt
werden können. Dieser stellt dafür einen Härtefallfonds in der Höhe von maximal CHF
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20'000 bereit. 52

Nur wenige Tage nachdem der Nationalrat das Covid-19-Geschäftsmietegesetz in der
Gesamtabstimmung abgelehnt hatte, gelangte es in den Ständerat, der zuerst über
Eintreten zu befinden hatte. Der kleinen Kammer lag ein Antrag einer bürgerlichen
Kommissionsmehrheit vor, die auf Nichteintreten plädierte. Sie begründete diesen
Antrag damit, dass die vorgesehenen Massnahmen nun zu spät erfolgen würden. Zudem
sei vorgesehen, im Covid-19-Gesetz eine Härtefallregelung für Gastronomiebetriebe
und andere KMU zu schaffen. Mit 30 bürgerlichen Stimmen zu 14 Stimmen aus der
Ratslinken folgte der Ständerat der Kommissionsmehrheit und beschloss, nicht auf den
Gesetzesentwurf einzutreten. So kam es, wie es die Vorzeichen hatten erahnen lassen:
In der Wintersession 2020 scheiterte das geplante Covid-19-Geschäftsmietegesetz im
Parlament. 
Daniel Fässler (cvp, AI), CVP-Ständerat und Präsident des Verbands Immobilien Schweiz,
sagte gegenüber den Medien, dass man sich nun erhoffe, die Kantone würden vermehrt
Lösungen erarbeiten. Bis zum Zeitpunkt der parlamentarischen Beratung existierten in
den Kantonen Genf, Waadt, Freiburg, Neuenburg, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und
Solothurn bereits kantonale Lösungen. Als Präsident von Gastrosuisse zeigte sich
Casimir Platzer unzufrieden über die Ablehnung der Vorlage und äusserte sein
Unverständnis darüber, dass das Parlament eine Vorlage beerdigte, die es ein halbes
Jahr zuvor selber beim Bundesrat in Auftrag gegeben hatte. Platzer rechnete nun mit
einer Prozessflut, wobei er davon ausging, dass bis anhin mindestens 40 Prozent der
Gastronomiebetriebe keine einvernehmliche Lösung hatten erzielen können. 53
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Wohnungsbau und -eigentum

In Erfüllung einer Motion Leo Müller (cvp, LU) präsentierte der Bundesrat im März 2016
seine Botschaft zum Bundesgesetz über die Besteuerung land- und
forstwirtschaftlicher Grundstücke, mit dem die Rückkehr zur 2011 aufgelösten Praxis
der Gewinnbesteuerung besiegelt werden soll. Wertzuwachsgewinne aus dem
Anlagevermögen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs sollten somit nicht
mehr länger vollumfänglich, sondern privilegiert besteuert werden. In der
Vernehmlassung hatte sich die Mehrheit der Kantone, die FDP (mit Ausnahme der
Waadtländer Sektion), die SP und nicht zuletzt auch die Konferenz der kantonalen
Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, der Schweizerische Gewerbeverband und
der Gewerkschaftsbund gegen das Gesetzesvorhaben ausgesprochen. Vorgebracht
wurden unter anderem Bedenken zur Rechtsgleichheit, da Landwirte erneut gegenüber
anderen Selbständigerwerbenden bevorzugt würden. Zudem wurde die Befürchtung
geäussert, dass bei den Kantonen mit Mindereinnahmen zu rechnen sei. Explizit
begrüsst wurde die Rückkehr zur bisherigen Praxis von der SVP und der CVP, den
Kantonen Freiburg, Genf, Nidwalden, Tessin, Waadt und Wallis sowie einer Mehrheit der
stellungnehmenden Verbände und Organisationen, darunter auch der Schweizerische
Bauernverband. 54

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.2016
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerungsentwicklung

Das Jahr 2014 wurde stark durch Debatten um die Zuwanderungspolitik geprägt. Dies
lag nicht zuletzt im Umstand begründet, dass neben der am 9. Februar zur Abstimmung
gelangten Volksinitiative "Gegen Masseneinwanderung" das Stimmvolk mit der
Volksinitative "Stopp der Überbevölkerung - zur Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen" am 30. November über eine zweite Initiative zu befinden hatte, die
sich thematisch dem genannten Bereich zuordnen liess. Letztere wurde in der
öffentlichen Debatte nach ihrer Urheberin, der Vereinigung Umwelt und Bevölkerung
(Ecopop), bezeichnet. Das im Mai 2011 lancierte Begehren forderte die Einführung einer
Beschränkung des Bevölkerungswachstum infolge Zuwanderung auf jährlich 0,2% der
ständigen Wohnbevölkerung. Zudem hätten bei einer Annahme der Ecopop-Initiative
mindestens 10% der Mittel, welche die Schweiz jährlich in die internationale
Entwicklungszusammenarbeit investiert, für Massnahmen zur Förderung der freiwilligen
Familienplanung eingesetzt werden müssen. Ferner hätte eine Annahme zur Folge
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gehabt, dass künftig keine völkerrechtlichen Verträge mehr hätten abgeschlossen
werden dürfen, die gegen die Initiativbestimmungen verstossen würden. Bestehende
Verträge hätten innerhalb von vier Jahren angepasst oder gekündigt werden müssen.
Wenig überraschend beantragte der Bundesrat im Herbst 2013 die Volksinitiative dem
Souverän ohne Gegenentwurf zu unterbreiten mit der Empfehlung, sie abzulehnen. Die
Regierung verwies in ihrer Botschaft darauf, dass im Falle einer Annahme der Initiative
weder das Freizügigkeitsabkommen noch das EFTA-Übereinkommen weitergeführt
werden könnten, was sich ihrer Meinung nach massgeblich auf das
Wirtschaftswachstum der Schweiz auswirken würde. Der Antrag des Bundesrates wurde
in der Sommersession 2014 von beiden Kammern deutlich gutgeheissen. Im Nationalrat
stimmten drei, im Ständerat nur gerade ein Volksvertreter gegen den bundesrätlichen
Vorschlag. Auf Sympathien stiess die Vorlage hingegen bei der SD, der AUNS und Teilen
der SVP-Basis. Acht SVP-Kantonalsektionen wichen von der nationalen Parteilinie ab.
Sieben beschlossen wie SD und AUNS die Ja-Parole, die Genfer Kantonalsektion erteilte
die Stimmfreigabe. Alle anderen Parteien sowie die Wirtschaftsverbände und die
Gewerkschaften sprachen sich gegen eine Annahme der Ecopop-Initiative aus. Die
Initianten verfügten über wenig Kampagnenerfahrung und über wenig finanzielle
Ressourcen. Anders das gegnerische Lager, das zwar nicht vollständig zentralisiert, aber
nicht minder geeint zu Werke ging. Neben dem überparteilichen Komitee "Ecopop
Nein", das vom Wirtschaftsverband Economiesuisse geleitet wurde und von dem der
grösste Kampagneneffort ausging, engagierten sich auch Parteien (v.a. FDP und glp),
Gewerkschaften (Syna, TravailSuisse) und kantonale Komitees gegen die Ecopop-
Initiative. Auf Seite der Ecopop-Befürworter schalteten sich neben dem
Initiativkomitee auch Akteure des rechtskonservativen Lagers in den Wahlkampf ein,
was auf Pro-Seite zu einem selten gesehenen Konglomerat aus ökologischer
Wachstumskritik und fremdenfeindlichen Motiven führte. Die Ecopop-Initiative wurde
schliesslich von Volk und Ständen klar verworfen. Nur 25,9% der Partizipierenden
stimmten der Vorlage zu (Stimmbeteiligung: 50%). Die Klarheit des Resultates
überraschte, zumal im Vorfeld Umfrageresultate auf einen höheren Ja-Stimmenanteil
hindeuteten. Die höchsten Ja-Anteile wurden in den Kantonen Tessin (36,9%), Schwyz
(34,2%) und Obwalden (32,6%) registriert. Die tiefste Zustimmung verzeichneten die
Westschweizer Kantone Waadt (17,3%), Wallis (21,3%) und Genf (21,4%). 

Abstimmung vom 30. November 2014

Beteiligung: 50,0% 
Ja: 671 099 (25,9%) / 0 Stände
Nein: 1 920 454 (32,1%) / 20 6/2 Stände

Parolen: 
– Ja: SD, AUNS.
– Nein: SVP (8)*, SPS, FDP, CVP, GPS, GLP, BDP, EVP, CSP, EDU, eco, sgv, SGB, TravS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die VOX-Analyse zur Ecopop-Initiative kam zum Schluss, dass das Volksbegehren,
dessen Inhalt mehrere Dimensionen umfasste, fast ausschliesslich als
Zuwanderungsvorlage verstanden wurde. Die Umweltanliegen der Volksinitiative, wie
auch der vorgeschlagene Beitrag an die Familienplanung in armen Ländern, blieben
weitgehend unbeachtet. Gemäss der Umfrage fanden die Initianten ihre Unterstützung
dann auch in den der SVP nahestehenden Kreisen, die dem Anliegen zu 56%
zustimmten, während nur eine kleine Zahl der Sympathisanten der Grünen (19%) und
der Grünliberalen (11%) ein Ja in die Urne legten. Eine zusätzliche Befragung innerhalb
der VOX-Studie ergab, dass jede zweite Person, die bei der
Masseneinwanderungsinitiative Ja gestimmte hatte, bei der Ecopop-Initiative ein Nein
in die Urne legte. Vor allem Anhänger der SVP, aber auch solche von FDP und CVP
votierten anders als noch im Februar. 55
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Arbeitsmarkt

Mitte Juni beschloss der Bundesrat die Erhöhung der Höchstzahl der Taggelder zu
Gunsten von älteren Arbeitslosen (über 50 Jahre) für den Kanton Genf für eine Dauer
von sechs Monaten und für den Neuenburger Jura sowie gewisse Bezirke des Kantons
Waadt für eine Dauer von drei Monaten. Die Massnahme kann gewährt werden, wenn im
Mittel der letzten sechs Monate die durchschnittliche Arbeitslosigkeit mehr als 5%
betrug und die Kantone zu den vom Gesetz postulierten Eigenleistungen bereit sind. 56
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Im März 2016 verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Obligationenrechts, mit der er neu die Voraussetzungen definieren wollte, unter denen
ein Normalarbeitsvertrag (NAV) mit zwingenden Mindestlöhnen verlängert werden kann.
Befristete NAV mit zwingenden Mindestlöhnen sollten dann erlassen werden können,
wenn zuvor Missbräuche festgestellt worden waren. Dies wurde in der Praxis zwar
bereits auf Bundes- und auf Kantonsebene so gehandhabt, mit der Regelung wolle man
aber, so der Bundesrat, insbesondere den Anliegen der stark betroffenen Grenzkantone
Tessin und Genf Rechnung tragen und die Rechtssicherheit erhöhen. 57
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Löhne

Im Mai 2014 stimmte der Souverän über die Volksinitiative „Für den Schutz fairer
Löhne (Mindestlohn-Initiative)“ ab, die 2011 vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund
(SGB) lanciert worden war. Die Initiantinnen und Initianten verlangten einerseits, dass
Bund und Kantone die Löhne in der Schweiz schützen, indem sie die Festlegung von
Mindestlöhnen in Gesamtarbeitsverträgen (GAV) fördern. Andererseits forderteten sie,
dass der Bund einen nationalen gesetzlichen Mindestlohn von CHF 22 pro Stunde
festlegen soll, was bei einer Wochenarbeitszeit von 42 Stunden und 12 Monatslöhnen
rund CHF 4'000 Bruttolohn pro Monat entsprechen würde. Mit seinen Forderungen
wollte das Initiativkomitee dafür sorgen, dass alle Arbeitnehmenden in der Schweiz von
ihrem Lohn leben können. Es hoffte zudem, damit die Armut reduzieren zu können,
Lohnunterbietung zu bekämpfen und zugleich den sozialen Frieden in der Schweiz zu
wahren. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) stellte fest, dass 2010 rund 9% aller
Beschäftigten und damit über 300‘000 Personen in der Schweiz weniger als die
geforderten CHF 22 verdienten. Der Bundesrat sah in einem nationalen gesetzlichen
Mindestlohn das gute Funktionieren des Arbeitsmarktes gefährdet und Arbeitsplätze
bedroht und beantragte im Januar 2013 den eidgenössischen Räten, die Initiative Volk
und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Nachdem es in der Herbstsession 2013 zu
einer klassischen Staat-versus-Markt-Debatte zwischen linken und rechten
Volksvertretern gekommen war, folgten in den Schlussabstimmungen der
darauffolgenden Wintersession beide Kammern der Empfehlung des Bundesrates,
wobei 12 Ständeräte und 56 Nationalräte des linken Lagers gegen den Bundesrat
votierten und die Initiative unterstützten. Der klassische Links-Rechts-Konflikt
spiegelte sich auch in der Parolenfassung der Parteien und Verbände wider, wobei sich
eine auffallend grosse Anzahl an Verbänden zur Vorlage äusserte. Nicht überraschend
sprachen sich die Arbeitnehmerverbände dafür und die Arbeitgeberverbände im
Allgemeinen dagegen aus.
Der Abstimmungskampf zur Mindestlohn-Initiative wurde äusserst intensiv geführt.
Überraschend verzeichnete die Vorlage mehr Presseanzeigen als die gleichentags
anstehende Abstimmung zum Finanzierungsplan der Beschaffung des Kampfflugzeugs
Gripen. Die Kampagne der Befürworter wies einen vorwiegend zentralisierten Charakter
auf und wurde in erster Linie von den Gewerkschaften SGB und Unia bestritten. Die
Gegenseite setzte sich mit dem Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, der neu
gegründeteten wirtschaftspolitischen Plattform SuccèSuisse, dem Verband der
Schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (Swissmem), dem
Dachverband des Schweizerischen Handels (Handel Schweiz) und etlichen kantonalen
Gewerbe- und Arbeitgeberverbänden aus einer Vielzahl an lose koordinierten, potenten
und politsch erprobten Schwergewichten zusammen. Während die Pro-Seite in erster
Linie Fairness-Aspekte bei der Entlöhnung von Arbeit und die Lohndiskrimierung von
Frauen als Argumente ins Feld führte, brachten die Initiativgegner vor, dass die
Mindestlohn-Initative Sozialpartnerschaften, Arbeitsplätze sowie das duale
Bildungssystem gefährde, staatliche Interventionen Wettbewerb verzerrten und
branchenspezifische und regionale Unterschiede vom Initiativbegehren zu wenig
berücksichtigt würden.
Die Mindestlohn-Initiative scheiterte letzlich deutlich. Nur 23,7% der Partizipierenden
sprachen sich an der Urne zugunsten der Vorlage aus. Dies ist selbst im Vergleich zur
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1:12-Initiative, welche im November 2013 einen Ja-Stimmenanteil von 34,7% erreichte,
ein ausserordentlich tiefer Zustimmungswert. Die Stimmbeteiligung betrug
überdurchschnittliche 55,5%. Die höchsten Ja-Anteile wurden in den Kantonen Jura
(35,9%), Genf (33,9%) und Tessin (32,0%) registriert. Die tiefste Zustimmung
verzeichneten die Kantone Appenzell Innerrhoden (12,1%), Nidwalden (12,8%) und
Schwyz (13,6%).

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 56,4% 
Ja: 687 571 (23,7%) / 0 Stände
Nein: 2 210 192 (76,3%) / 20 6/2 Stände

Parolen: 
– Ja:, SPS, GPS(2)*, CSP, SGB, TravS, Unia.
– Nein: SVP, FDP, CVP, GLP, BDP, EVP, eco, sgv, SAV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Der VOX-Analyse zur Mindestlohn-Initiative ist zu entnehmen, dass ein Grund für die
hohe Ablehnung der Initiative im weitverbreiteten Zweifel an der Verwirklichung der
anvisierten Ziele liege. So hielt nur gerade ein Drittel der Stimmenden das Argument,
wonach Mindestlöhne die Zahl der Sozialhilfebeziehenden senke und damit Kantone
und Gemeinden entlaste, für überzeugend. Der klassische Links-Rechts-Konflikt
widerspiegelte sich auch in den Abstimmungsmustern der Parteisympathisanten. So
stimmten 70% der Anhängerinnen und Anhänger der Grünen und 55% der SP-
Gefolgschaft für die Initiative, während sie die Wählerschaft von CVP (11%), FDP (5%),
SVP (7%), GLP (18%) und BDP (7%) deutlich verwarfen. Die VOX-Analyse kam weiter zum
Schluss, dass gesellschaftliche Merkmale bei weitem nicht so stark mit dem
Stimmentscheid korrelierten wie politsche Einstellungen. So habe die Initiative nicht
mal bei den tiefsten Einkommensklassen, die direkt von einem Mindestlohn von CHF
4000 profitiert hätten, Gehör finden können. Die Befürchtung, wonach die Initiative
Arbeitsplätze vernichten würde, stellte sich im Endeffekt, so die VOX-Studie weiter, als
äusserst entscheidungsrelevant heraus. 58

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Um zu verhindern, dass die seit dem 13. März 2020 vom Bundesrat verabschiedeten
Verordnungen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie, die sich direkt auf Artikel 185
Absatz 3 der Bundesverfassung stützen, welcher der Regierung das befristete Erlassen
von Verordnungen und Verfügungen als Reaktion auf schwere Störungen der
öffentlichen Ordnung erlaubt, nach sechs Monaten automatisch ausser Kraft treten,
unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft über die Rechtsgrundlagen
dieser Verordnungen. Seit April 2020 hatten die Bundeskanzlei und das EJPD dieses
dringliche Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des
Bundesrates zur Bewältigung der Covid 19-Epidemie, kurz Covid-19-Gesetz,
erarbeitet. Dieses soll den Bundesrat dazu befähigen, auch künftig entsprechende
erforderliche Massnahmen weiterzuführen und anzupassen. 

Zwischen dem 19. Juni 2020 und dem 10. Juli 2020 wurde der Gesetzesentwurf in eine
verkürzte Vernehmlassung geschickt, in welcher über 1'000 Stellungnahmen eingingen.
Der Grossteil der Stellungnehmenden waren Privatpersonen, die der Vorlage
argwöhnisch gegenüberstanden. Bei den Kantonen stiess das Gesetz auf grössere
Zustimmung, wobei alle von ihnen Änderungsvorschläge oder Kommentare einbrachten.
14 Kantone (ZH, BE, LU, OW, NW, GL, FR, SO, SH, AI, SG, GR, TG und GE) sprachen sich
grundsätzlich für den Entwurf aus, da sie die Existenz einer rechtlichen Basis für das
Weiterverfolgen der durch den Bundesrat getroffenen Massnahmen als eine
Notwendigkeit erachteten. Weder eine ausdrückliche Zustimmung noch eine Ablehnung
erfuhr die Vorlage von Seiten weiterer elf Kantone (UR, ZG, BS, BL, AR, AG, TI, VD, VS, NE
und JU). Der Kanton Schwyz und die KdK sahen explizit von einer Stellungnahme ab.
Letztere wird ihre Meinung aller Voraussicht nach zu einem späteren Zeitpunkt
einbringen. Bei den Parteien stiess der Gesetzesentwurf auf unterschiedlich grosse
Unterstützung. Während ihm die CVP und EVP bedingungslos zustimmten, knüpften die
GLP, die Grünen und die EDU ihre Zustimmung an Vorbehalte. Gegen die Vorlage in der
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vorliegenden Form sprachen sich FDP.Liberale, SP und SVP aus. Die BDP, Ensemble à
Gauche, die Lega und die PdA verzichteten trotz Einladung auf eine Stellungnahme zum
Gesetzesentwurf. Von den 60 Organisationen, die am Vernehmlassungsverfahren
teilnahmen, unterstützten 27 das Vorhaben, 33 stimmten ihm zwar nicht explizit zu,
lehnten es aber auch nicht ausdrücklich ab – keine einzige stellte sich somit
ausdrücklich dagegen. 

Am 12. August 2020 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zum Gesetzesentwurf,
nachdem er als Reaktion auf die Vernehmlassungsantworten einige Änderungen am
Vorentwurf vorgenommen hatte – namentlich die Aufnahme des «generellen und
verbindlichen Einbezug[s] der Kantone» und die vollständige Überarbeitung der
Bestimmungen zum Gesundheitswesen, dem Arbeitnehmerinnen- und
Arbeitnehmerschutz sowie dem Kulturbereich. Der Gesetzesentwurf besteht insgesamt
aus 14 Artikeln, welche die Befugnisse der Landesregierung im Umgang mit der Covid-
19-Epidemie insbesondere bezüglich der Eindämmung der Auswirkungen auf die
Gesellschaft, Wirtschaft und die Behörden festlegen. Er betrifft überdies auch den
Ausländerinnen-, Ausländer- und Asylbereich, die Entschädigung bei Erwerbsausfall,
die Arbeitslosenversicherung sowie «justizielle, verfahrensrechtliche,
gesellschaftsrechtliche und insolvenzrechtliche Massnahmen». Zudem wurde
vorgesehen, dass das Gesetz lediglich bis Ende 2021, anstatt wie ursprünglich geplant
bis Ende 2022, befristet werden soll. Für Bestimmungen im Bereich der
Arbeitslosenversicherung wurde jedoch eine Befristung bis Ende 2022 festgehalten. 59

Suchtmittel

Ende Februar 2019 legte der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des BetmG und der
damit verbundenen Ausführungsverordnung vor. Damit entsprach er Forderungen von
fünf gleichlautenden Motionen zur Schaffung gesetzlicher Grundlagen, welche die
Durchführung von Studien zur regulierten Cannabis-Abgabe ermöglichen soll. Die
Motionen waren jeweils in den erstberatenden Räten auf Zustimmung gestossen
(Nationalrat: Mo. 17.4111; Mo. 17.4112; Mo. 17.4113; Mo.17.4114. Ständerat: Mo. 17.4210).
Verschiedene Städte und Kantone hatten in der Vergangenheit Interesse an
entsprechenden Projekten bekundet, um Erkenntnisse zu alternativen
Regulierungsmodellen zu generieren, da die momentane Situation mit florierendem
Schwarzmarkt, fehlender Qualitätskontrolle und hohen Repressionskosten
unbefriedigend sei. Aufgrund der bisher gültigen Rechtsgrundlage war die Realisierung
solcher Studien bisher jedoch nicht möglich gewesen. 

Der bundesrätliche Entwurf sah für die einzelnen Pilotversuche eine örtliche
Begrenzung auf eine oder mehrere Gemeinden und eine zeitliche Begrenzung auf
maximal fünf Jahre (mit Verlängerungsmöglichkeit um zwei Jahre) pro Studie vor.
Weiter soll die Zahl der an einer entsprechenden Studie teilnehmenden Personen nicht
mehr als 5'000 betragen. Zur Gewährleistung des Jugendschutzes müssten die
Partizipantinnen und Partizipanten volljährig sein, bereits vor Studienbeginn Cannabis
konsumiert haben und in einer Gemeinde wohnen, die an einem entsprechenden
Pilotversuch teilnimmt. Der Gesamt-THC-Gehalt soll auf 20 Prozent beschränkt
werden. Ebenso sollen die Bezugsmenge einer Begrenzung unterliegen, das Produkt
zum Eigenverbrauch verwendet werden und die Weitergabe des Cannabis an
Drittpersonen verboten sein. Während der Bezug der Droge nicht unentgeltlich
erfolgen soll, soll diese aber von der Tabaksteuer befreit werden. Abgegeben werden
soll das Produkt an speziell im Rahmen der Studien festzulegenden Verkaufsstellen wie
Apotheken oder Cannabis Social Clubs. Der Konsum im öffentlich zugänglichen Raum
soll nicht zulässig sein und der Gesundheitszustand der Studienteilnehmenden müsse
überwacht werden. Auch soll verschiedenen Pflichten zum Schutz der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit nachgekommen werden. Als Bewilligungsbehörde würde das
BAG für die Kontrolle der Einhaltung rechtlicher Vorgaben verantwortlich sein. Ferner
wollte der Entwurf des Bundesrates die Gültigkeit des Experimentierartikels auf zehn
Jahre einschränken. Danach sollen die durch die unterschiedlichen Versuche
gemachten Befunde im Hinblick auf die Weiterführung einer evidenzbasierten
Diskussion über die Cannabispolitik zusammengeführt werden. Das allgemeine
Cannabisverbot gelte aber weiterhin in der ganzen Schweiz. Nicht Bestandteil des
Entwurfes sei zudem die Diskussion um den medizinischen Cannabis. 

Anlässlich der Vernehmlassung, die vom 4. Juli 2018 bis zum 25. Oktober 2018 dauerte,
gingen 126 Stellungnahmen ein. Im Grossen und Ganzen waren die
Vernehmlassungsteilnehmenden positiv gegenüber der Änderung des BetmG und der
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Ausführungsverordnung eingestellt. Bei den Kantonen hatten Aargau, Appenzell
Ausserrhoden und Solothurn keine Vorbehalte, Bern, Glarus, Nidwalden und Schwyz
sprachen sich jedoch grundsätzlich gegen die Vorlage aus. 18 weitere Kantone stimmten
ihr mit Vorbehalten und Änderungswünschen zu, währenddem der Kanton Freiburg eine
grundsätzliche Überarbeitung verlangte. Die Piratenpartei war die einzige Partei, die
den Entwurf ohne Weiteres begrüsste. BDP, FDP, GPS, SP und up! zeigten sich unter
Vorbehalten damit einverstanden, die SVP, CVP, EVP und EDU waren hingegen dagegen.
Zehn Gemeinden (Bern, Zürich, Luzern, Lausanne, Winterthur, Biel, Ostermundigen, St.
Gallen, Thun, Werdenberg) hiessen die Vorlage generell gut; es wurden jedoch noch
einzelne Vorbehalte und Änderungswünsche angebracht. Von den Vertreterinnen und
Vertretern aus dem Bereich Gesundheit/Sucht und Wissenschaft sagten 31 mit
Vorbehalten und vier (Vereinigung Cerebral Schweiz, RADIX, Infodrog, SNF) ausdrücklich
Ja zum Entwurf, drei (JoD, EgD, DAD) lehnten ihn ab. Es war in erster Linie die
Verordnung, auf die in den Stellungnahmen eingegangen wurde. Dabei waren
hauptsächlich die Besteuerung der Cannabisprodukte, die Teilnahmebedingungen an
den wissenschaftlichen Studien und Fragen zum Vollzug im öffentlichen Raum ein
Thema. 60

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Im Oktober 2019 publizierte der Bundesrat die Botschaft für ein neues Bundesgesetz
für Überbrückungsleistungen (ÜL) für ältere Arbeitslose. Solche
Überbrückungsleistungen sollen Personen erhalten, die nach vollendetem 60. Altersjahr
aus der ALV ausgesteuert werden, mindestens während 20 Jahren mit einem
Mindesteinkommen von CHF 21'330 in der AHV versichert sind – davon mindestens 10
der letzten 15 Jahre vor der Aussteuerung –, die ein Vermögen unter CHF 100'000
(respektive 200'000 bei Ehepaaren) besitzen und keine IV- oder AHV-Rente beziehen.
Somit sollen vor allem Personen unterstützt werden, die «in erheblichem Umfang
erwerbstätig waren», aber kein grosses Vermögen besitzen. Mit der bisherigen Regelung
müssten diese Personen ihre Vermögen sowie häufig ihre Altersguthaben aus zweiter
und dritter Säule aufbrauchen, bevor sie sich bei der Sozialhilfe anmelden könnten,
erklärte der Bundesrat. Diese Vorlage sei nun Teil eines neuen Massnahmenpakets für
die Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit älterer Personen. Die ÜL sollen mit zwei
Ausnahmen gleich berechnet werden wie die Ergänzungsleistungen, also als Differenz
zwischen den anerkannten Ausgaben und den anrechenbaren Einnahmen einer Person.

Zuvor hatte der Bundesrat zwischen Juni und September 2019 eine Vernehmlassung
durchgeführt, an der sich 73 Organisationen beteiligt hatten. 52 Teilnehmende
begrüssten die Einführung von ÜL für Arbeitslose, darunter 19 Kantone (AG, AR, BE, BS,
FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SO, TI, UR, VD, VS, ZH), die SP, die CVP und die EVP.
Auch die FDP sprach sich für die Massnahme aus, jedoch nur für Personen, denen der
Wiedereinstieg in die Arbeitswelt definitiv nicht gelingt. Auch der SGB, TravailSuisse
und KV Schweiz befürworteten die Vorlage, genauso wie unter anderem die
Organisationen Avenir50plus, AVIVO, Agile, EKF und Procap, die sich jedoch eine tiefere
Altersgrenze für ÜL wünschten. Auf Ablehnung stiess die Massnahme bei sechs
Kantonen (AI, BL, NW, SZ, TG, ZG), die vor allem die Gefahr von Fehlanreizen, offene
Durchführungs- und Koordinationsfragen, die Schaffung einer Konkurrenz zum
erleichterten Zugang für ausgesteuerte Personen über 60 Jahren zu Bildungs- und
Beschäftigungsmassnahmen sowie die Unterstützung einer kleinen Bevölkerungsgruppe
mit Steuergeldern kritisierten. Auch die GLP, die BDP und die SVP sowie der SVV, der
SBV, Swissmem, GastroSuisse und Centre Patronal sprachen sich gegen die Regelung
aus. Die GLP sah darin faktisch eine Frühpensionierung, die BDP kritisierte sie als reine
Symptombekämpfung und für die SVP würde die Massnahme das Problem noch
verschärfen. 61
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Berufliche Vorsorge

Zwischen Dezember 2019 und Mai 2020 führte der Bundesrat eine aufgrund der
ausserordentlichen Lage verlängerte Vernehmlassung zur Reform der beruflichen
Vorsorge durch. Daran beteiligten sich alle Kantone, acht im eidgenössischen
Parlament vertretene Parteien sowie zahleiche Verbände und Gewerkschaften. Wie
bereits zuvor in den Medien zu vernehmen gewesen war, stellten der
Pensionskassenverband ASIP sowie der Schweizerische Baumeisterverband, Swiss Retail
Federation und Arbeitgeber Banken eigene Reformmodelle vor, die insbesondere eine
stärkere Reduktion des Umwandlungssatzes beinhalteten und von verschiedenen
Vernehmlassungsteilnehmenden unterstützt wurden (etwa dem SGV, Swissbanking,
GastroSuisse, ICT Switzerland und verschiedenen Pensionskassen). 

Die Mehrheit der Kantone (AR, BE, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, SH, VD, VS) unterstützte
die Stossrichtung der Vorlage, einige lehnten sie jedoch wegen dem vorgeschlagenen
Rentenzuschlag insgesamt ab (BL, NW, OW, SG, SZ, ZG, ZH). Der Rentenzuschlag stellte
sich denn auch nicht unerwartet als grösster Streitpunkt der Vorlage heraus: Von den
Kantonen sprachen sich 14 ausdrücklich dagegen (AI, BE, GL, BL, GR, NE, NW, OW, SZ, TI,
UR, VS, ZG, ZH) und acht ausdrücklich dafür aus (AG, BS, JU, LU, SO, SH, TG, VD). Auch
die bürgerlichen Parteien BDP, CVP, EVP, FDP und SVP befürworteten die Reform,
insbesondere die Senkung  des Umwandlungssatzes, lehnten aber den Rentenzuschlag
ab. Verschiedene bürgerliche Jungparteien störten sich insbesondere daran, dass die
entsprechende Umverteilung auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung und der
zukünftigen Generationen geschehe. Umgekehrt nannten die SP und die Grünen die
Erhaltung der bisherigen Rentenhöhe – und somit den Rentenzuschlag – als Bedingung
für ihre Zustimmung zur Senkung des Umwandlungssatzes. Seitens Verbände erfuhr der
bundesrätliche Vorschlag Unterstützung von seinen Urhebern, dem
Arbeitgeberverband, dem Gewerkschaftsbund und Travail.Suisse, während diverse
andere Verbände wegen dem Rentenzuschlag die Alternativmodelle bevorzugten. 
Deutlich weniger umstritten als der Rentenzuschlag und die Senkung des
Umwandlungssatzes war die Senkung des Koordinationsabzugs, die alle Teilnehmenden
guthiessen. Umstritten war jedoch die Höhe der Senkung. So schlugen beispielsweise
BDP, CVP und EVP eine Senkung auf 40 Prozent des AHV-Lohns, aber einen maximalen
Abzug von CHF 21'330 vor, die SVP und der Kanton St. Gallen befürworteten eine
Senkung bis zur Eintrittsschwelle (CHF 21'330) und die SP und die Grünen bevorzugten
eine vollständige Abschaffung des Koordinationsabzugs. Auch bezüglich der Staffelung
der Altersgutschriften gab es zahlreiche unterschiedliche Vorschläge, wobei sich viele
Vernehmlassungsteilnehmende einen Sparbeginn ab dem 20. Altersjahr wünschten. 62
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Krankenversicherung

Die Schweiz verfügt über eine der höchsten Dichten an praktizierenden Ärztinnen und
Ärzten in der OECD. Zur Beschränkung der Ärztezahl hatte das Parlament 2000 eine
zeitlich begrenzte Bedürfnisklausel eingeführt und diese bis 2011 dreimal verlängert.
Aufgrund der grossen Zahl an Praxiseröffnungen nach dem Auslaufen der
Bedürfnisklausel schränkte das Parlament die Zulassung von Leistungserbringenden
2013 in einem dringlichen Bundesgesetz erneut ein. Nachdem der Nationalrat einen
Vorschlag zur langfristigen Steuerung des ambulanten Bereichs in der
Schlussabstimmung abgelehnt hatte, musste die Zulassungsbeschränkung 2016 erneut
verlängert werden. Gleichzeitig beauftragte das Parlament den Bundesrat, einen neuen
Vorschlag zur Zulassung der Leistungserbringenden in die Vernehmlassung zu schicken.
Diesen Vorschlag basierte der Bundesrat auf den Bericht zur Erfüllung eines Postulats
der SGK-SR. 
Der Bundesrat schlägt dabei Massnahmen auf drei Interventionsebenen vor. Eine erste
Ebene dient der Sicherung der Qualifikation der Leistungserbringenden; dabei sollen
Anforderungen an Aus- und Weiterbildung, an das Erlangen von Diplomen sowie an die
Anerkennung ausländischer Diplome formuliert werden. Auf einer zweiten Ebene sollen
die Anforderungen an die Leistungserbringenden durch ein formales
Zulassungsverfahren mit allfälliger Wartefrist von zwei Jahren, durch einen Nachweis
der Qualität der Leistungserbringung sowie durch die Knüpfung der Tätigkeit zu Lasten
der OKP an Auflagen erhöht werden. Die Versicherer sollen eine Organisation schaffen,
welche über die Zulassungsgesuche entscheidet. Die dritte Interventionsebene
beschreibt Massnahmen, die es den Kantonen erlauben, das Versorgungsangebot nach
Bedarf zu regeln. Dazu gehören Höchstzahlen an zu Lasten der OKP im ambulanten
Sektor tätigen Ärztinnen und Ärzten sowie Zulassungseinschränkungen in Bereichen mit
massivem Kostenanstieg.  
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An der Vernehmlassung, die vom 5. Juli 2017 bis zum 25. Oktober 2017 stattfand,
beteiligten sich 91 Organisationen. Mehrheitlich einig war man sich über die
Notwendigkeit der Zulassungssteuerung, die einzelnen Massnahmen der Vorlage
stiessen jedoch auf unterschiedlich grossen Anklang. Klar für die Vorlage sprachen sich
die SP, die GDK und CLASS, alle Kantone (ausser AG, GR, JU, LU und TG), die
Konsumentenverbände, der Patientenverband DVSP sowie die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete (SAB) aus. Die SVP und FDP, die meisten
Dachverbände der Wirtschaft, die Versichererverbände, die Konferenz der kantonalen
Ärztegesellschaften (KKA) und die meisten kantonalen und regionalen
Ärztegesellschaften lehnten die Vorlage deutlich ab. Gespalten zeigten sich die
Verbände der Leistungserbringenden: Einige befürworteten den bundesrätlichen
Vorschlag, die meisten sprachen sich allerdings dagegen aus oder kritisierten ihn
zumindest stark. 
Viel Kritik gab es für den Vorschlag, die Zulassungssteuerung den Versicherern zu
übertragen. Dies wurde als erster Schritt zur Aufhebung des Vertragszwangs gewertet.
Stattdessen solle die Zulassung von den Kantonen gesteuert werden, argumentierten
zahlreiche Akteure. Mehrfach wurde zudem eine Verschärfung der Zulassungskriterien
gefordert. Unter anderem sollen Ärztinnen und Ärzte mindestens drei Jahre an
schweizerischen Bildungsstätten gearbeitet haben müssen und über ausreichende
Sprachkenntnisse verfügen, bevor sie zur Tätigkeit zu Lasten der OKP zugelassen
werden. CVP, FDP und SVP schlugen zudem vor, die Zulassungsbeschränkungen
mittelfristig mit einer einheitlichen Leistungsfinanzierung zu verknüpfen. 63

Im Juni 2017 schickte der Bundesrat eine Änderung des KVG in die Vernehmlassung. Da
der Anstieg der Gesundheitskosten – jährlich steigen die Vergütungen von
medizinischen Leistungen durch die OKP pro Kopf um etwa 4 Prozent – nicht nur durch
demografische Faktoren erklärt werden könne, sondern auch auf eine
Mengenausweitung zurückzuführen sei, wollte der Bundesrat die Franchisen
regelmässig an die Kostenentwicklung der OKP anpassen. Durch diese Massnahme, wie
sie durch die Motion Bischofberger (cvp, AI; Mo. 15.4157) angeregt worden war, könne
die Eigenverantwortung der Versicherten gestärkt werden, erklärte der Bundesrat.
Konkret sollen alle Franchisen um CHF 50 erhöht werden, sobald die
durchschnittlichen Bruttokosten der Leistungen pro Person mehr als dreizehnmal
höher sind als die ordentliche Franchise. Damit soll das maximale Verhältnis von 1:12
zwischen der Höhe der ordentlichen Franchise und den Bruttokosten, wie es bei
Einführung des KVG und bei der letzten Erhöhung der Franchisen vorgelegen hatte,
gewahrt werden. Somit werden die Zeitabstände der Franchisenerhöhungen von der
Kostenentwicklung in der OKP abhängig gemacht. Der Bundesrat rechnete damit, dass
eine Bruttokostenhöhe von CHF 3'900 eine erste automatische Erhöhung der
Franchisen im Jahr 2020 nötig machen würde. 

In der Vernehmlassung, die zwischen Juni und Oktober 2017 stattfand, meldeten sich 65
Organisationen zu Wort. Die Mehrheit der Organisationen – darunter 14 Kantone, die
meisten teilnehmenden Parteien (CVP, FDP, GLP und SVP), economiesuisse und der SGV
sowie die Verbände der Leistungserbringer – stimmte der Vorlage vorbehaltlos zu.
Gelobt wurden insbesondere die Stärkung der Eigenverantwortung und die erwartete
dämpfende Wirkung auf den Leistungsbezug. 
Auf Ablehnung stiess die Vorlage auf linker Seite: Unter anderem die SP, die Grünen und
der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), aber zum Beispiel auch der
Schweizerische Gehörlosenbund und Inclusion Handicap sowie sieben Kantone (BE, FR,
NE, SO, TI, VD, VS) lehnten die entsprechende Änderung des KVG ab. Kritisiert wurde,
dass durch die Änderung mehr Personen von der Sozialhilfe abhängig würden und dass
dadurch sowie durch die höheren Ausgaben der EL die Kosten für Kantone und
Gemeinden anstiegen. Die Kritiker der Vorlage bezweifelten überdies, dass die
Änderung tatsächlich zu einer Senkung der Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen führen würde: Bei den Versicherten mit der Grundfranchise, auf
die sich eine Franchisenerhöhung am stärksten auswirke, würde eine Erhöhung um CHF
50 kaum ins Gewicht fallen, da sie bereits sehr hohe Kosten hätten. Somit würden diese
auch kaum ihr Verhalten ändern. Stattdessen untergrabe die Vorlage die Solidarität
zwischen Gesunden und Kranken – wurde kritisiert –, weil diejenigen bestraft würden,
die Leistungen beanspruchen müssten. 64
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In Erfüllung einer Motion der SGK-SR (Mo. 18.4091) legte der Bundesrat im Mai 2021 die
Botschaft zum Bundesgesetz über die Regulierung der
Versicherungsvermittlertätigkeit in der OKP und den Zusatzversicherungen vor. Wie
von der Motion vorgesehen, soll der Bundesrat im Sinne der Selbstregulierung
Branchenlösungen der Krankenversicherungen im Bereich der Vermittlertätigkeit
allgemeinverbindlich erklären können, wenn sie von Versicherungen eingereicht
werden, die mindestens zwei Drittel aller Versicherten in der Schweiz abdecken.
Dadurch würden die Bestimmungen auch für Versicherungen, die der Vereinbarung
nicht beigetreten sind, obligatorisch. Solche Regelungen sind vorgesehen bezüglich
eines Verbots der Telefonwerbung bei Personen, die nie bei der fraglichen
Versicherung versichert waren, bezüglich der Ausbildung der Vermittlerinnen und
Vermittler, einer Einschränkung ihrer Entschädigungen und der Notwendigkeit von
unterschriebenen Beratungsprotokollen. 

Zwischen Mai und September 2020 hatte der Bundesrat dazu eine Vernehmlassung
durchgeführt, bei der 84 Stellungnahmen eingingen. Vollständig einverstanden mit dem
Gesetz zeigten sich 13 Kantone (AI, AR, BE, BL, NE, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VS, ZG), die
CVP sowie der Schweizerische Verband der Versicherungsgeneralagenten. Vollständig
abgelehnt wurde sie von Economiesuisse und dem Gewerbeverband, dem
Schweizerischen Konsumentenforum kf und verschiedenen Versicherungsbrokern. Die
übrigen Akteure anerkannten jeweils den Regulierungsbedarf, empfanden den Entwurf
aber als zu weitgehend (FDP, SVP, Bauernverband, Centre Patronal und verschiedene
Versicherer sowie Curafutura und Santésuisse) respektive als zu wenig weitgehend
(Kantone AG, BS, GE, JU, LU, VD; SP, Grüne, Gewerkschaftsbund, Konsumentenverbände
FRC und SKS, Ombudsstelle Krankenversicherung). 
Die Organisationen, welchen der Entwurf zu weit ging, kritisierten insbesondere die
Definition der Vermittlertätigkeit, bei der der Bundesrat neben den externen auch die
internen Vermittlerinnen und Vermittler berücksichtigt. Kritisiert wurde auch das
vorgesehene Sanktionssystem und der vorgeschriebene Ausbildungsstandard, da dieser
nicht durch das SBFI überprüft werde. Zudem wurde die Notwendigkeit eines neuen
Gesetzes von verschiedenen Teilnehmenden verneint und eine Beeinträchtigung der
Wettbewerbsfähigkeit von kleinen Versicherungen befürchtet. Weiterführende
Forderungen waren hingegen eine Muss- statt einer Kann-Bestimmung zum Abschluss
einer Vereinbarung sowie die Schaffung einer subsidiären Kompetenz des Bundesrates,
wenn die Versicherungen keine gemeinsame Vereinbarung erzielen. 65
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Soziale Gruppen

Asylpolitik

In Erfüllung einer Motion Abate (fdp, TI; Mo. 17.3857) präsentierte der Bundesrat im Mai
2022 einen Gesetzesentwurf, mit dessen Annahme es dem Bund möglich werden
würde, Kantone mit Ausreisezentren an der Landesgrenze in Ausnahmesituationen
finanziell zu unterstützen. Motiviert worden war Abates Vorstoss durch Vorkommnisse
in den Jahren 2016 und 2017; in dieser Zeit beobachtete der Kanton Tessin eine starke
Zunahme an illegaler Migration. Infolgedessen eröffnete er in Rancate (TI) ein
Ausreisezentrum, wo «aufgegriffene und formlos weggewiesene Personen», die in der
Schweiz kein Asylgesuch einreichten, bis zur Ausreise temporär untergebracht wurden.
Auch wenn das genannte Ausreisezentrum kurz darauf wegen wegfallenden Bedarfs
wieder geschlossen wurde, wollte der Bund für ähnliche künftige Fälle klare gesetzliche
Grundlagen für eine befristete finanzielle Unterstützung schaffen. Das Engagement
dieser Grenzkantone für Ausreisezentren liege schliesslich im Interesse aller Kantone
und des Bundes, so der Bundesrat in seiner Botschaft. 
In der bereits zwischen Dezember 2019 und Frühjahr 2020 durchgeführten
Vernehmlassung – ursprünglich hatte der Bundesrat eine umfassendere
Gesetzesrevision des AIG geplant, die anderen Änderungen aufgrund der Corona-
Pandemie später indes zurückgestellt – stiess die Vorlage bei drei der vier
stellungnehmenden Parteien – namentlich der FDP, der Mitte und der SVP – sowie bei
20 von 24 stellungnehmenden Kantonen auf vorbehaltlose Zustimmung. Unter anderem
befürworteten auch GastroSuisse, die KKJPD sowie der Schweizer Tourismus-Verband
die Vorlage. Die Kantone Neuenburg und Wallis sowie die SP und die Vereinigung der
kantonalen Migrationsbehörden (VKM) stimmten der finanziellen Unterstützung durch
den Bund im Grunde ebenfalls zu, brachten jedoch noch Änderungs- oder
Konkretisierungswünsche an. Grundsätzlich einverstanden mit der finanziellen
Unterstützung durch den Bund zeigten sich mit Genf und Zürich zwei weitere Kantone
sowie die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter und die Schweizerische
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Flüchtlingshilfe; diese Akteure verlangten jedoch Anpassungen oder Präzisierungen
betreffend die kurzfristige Festhaltung, die mit der entsprechenden Botschaft ebenfalls
tangiert wird, und der Schweizerische Gewerkschaftsbund lehnte diese gar
grundsätzlich ab. Der Bundesrat nahm nach der Vernehmlassung indes keine
Anpassungen an seinem ursprünglichen Entwurf vor. 66

Familienpolitik

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Änderung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Mutterschaftsentschädigung bei längerem
Spitalaufenthalt des Neugeborenen, wie sie die Motion der SGK-SR vom August 2016
(Mo. 16.3631) gefordert hatte. Grund für die Revision des EOG sei eine Rechtslücke bei
der Mutterschaftsentschädigung, da die Mütter bei über dreiwöchigem Spitalaufenthalt
der Neugeborenen heute zwar die Mutterschaftsentschädigung aufschieben könnten,
jedoch weder das EOG noch eine andere Versicherung bei Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung Leistungen vorsähen. Daher schlug der Bundesrat 56
zusätzliche Entschädigungstage (Wochentage, nicht Arbeitstage) sowie eine
Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs und des Schutzes vor Kündigung zur Unzeit vor,
sofern Neugeborene mindestens drei Wochen im Spital verbleiben müssten und die
Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnähmen. Die
Zusatzkosten von jährlich CHF 5.9 Mio. würden durch die aktuellen Einnahmen der EO
gedeckt. 

Bei der Vernehmlassung von März bis Juni 2018, an der sich alle 26 Kantone, fünf im
eidgenössischen Parlament vertretene Parteien sowie zahlreiche Verbände beteiligten,
traf der Vorschlag ausser bei der SVP und dem Gewerbeverband mehrheitlich auf
Zustimmung. Die SVP argumentierte, dass die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – auch im Spital geschehen
könnten. Der SGV hielt die Nachweispflicht für die Mütter, dass sie bereits vor der
Geburt geplant hätten, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zu arbeiten, für
unpraktikabel und forderte das Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags. Auch SAV, SGB
und Travail.Suisse erachteten diesen Nachweis als zu komplex und sprachen sich
stattdessen für eine Überprüfung durch die Ausgleichskassen anhand der später
entrichteten Beiträge aus, während die SP eine Ausdehnung der Entschädigung auf alle
Frauen unabhängig ihrer Erwerbstätigkeit forderte. Darüber hinaus kritisierten SGB und
Travail.Suisse, dass die Vorlage nicht alle Lücken im sozialen Netz bezüglich
Mutterschaftsentschädigung schliesse. 67
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Kinder- und Jugendpolitik

En 2010, le Conseil national avait accepté une motion Amherd (pdc, VS) « Mieux lutter
contre la prostitution enfantine ». En 2011, le Conseil des Etats avait suivi cet avis. Il
avait traité dans le même temps deux initiatives cantonales émanant du Valais et de
Genève ayant le même objet. Les sénateurs avaient alors refusé de donner suite à ces
initiatives, la motion Amherd acceptée satisfaisant le but des deux initiatives
cantonales. En 2012, le Conseil national a examiné ces deux initiatives cantonales, ainsi
que deux initiatives parlementaires Galladé (ps, ZH) et Barthassat (pdc, GE) ayant le
même objet. A l’inverse du Conseil des Etats, le Conseil national a donné suite aux
quatre initiatives. Cette acceptation massive s’explique par la volonté du Conseil
national de mettre le gouvernement sous pression afin de mettre fin à l’exception
helvétique, puisque la Suisse est le seul pays européen à permettre la prostitution de
mineurs. De retour à la chambre haute, les quatre initiatives ont été refusées afin
d’éviter un travail en parallèle entre le Conseil fédéral et les chambres parlementaires,
la motion Amherd ayant été acceptée en 2011. En juillet, le Conseil fédéral a cependant
proposé au parlement de classer cette motion Amherd. En effet, le Gouvernement a
présenté un message au parlement en vue d’approuver la Convention du Conseil de
l’Europe sur la protection des enfants contre l‘exploitation et les abus sexuels
(convention de Lanzarote). La mise en œuvre de cette convention, qui demande
notamment une modification du code pénal, répondra ainsi aux revendications de la
motion Amherd. Le Conseil des Etats a accepté le projet en y apportant de légères
modifications. Le Conseil national devra également se prononcer sur le sujet. 68
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Ende Mai eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Kulturbotschaft 2016-2019,
welche die Finanzierung der Kulturförderung des Bundes für die anstehende
Beitragsperiode regeln soll. Bis zum Ablauf der Frist gingen 339 Stellungnahmen ein.
Während die  zukünftigen Herausforderungen und die zentralen Handlungsfelder auf
wenig Widerstand stiessen, äusserten die Kantone mit Ausnahme des Kantons Genf auf
föderalen Aspekten beruhende Bedenken gegenüber dem eingeführten Begriff der
"Nationalen Kulturpolitik", begrüssten aber im Grunde die verstärkten
Kooperationsbestrebungen zwischen den verschiedenen Staatsebenen. Auch die FDP
und die SVP sahen die Kompetenzen der Kantone gefährdet. Die grosse Mehrheit der
eingegangenen Stellungnahmen zeigte sich mit der Höhe der einzusetzenden Mittel, die
im Vergleich zur Vorperiode eine Erhöhung um 3,4% bedeuten würden, zufrieden.
Demgegenüber wollte die FDP die Mittel auf dem Niveau der Kulturbotschaft 2012-2015
belassen, Economiesuisse und der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) verlangten,
die Erhöhung auf 2,6%, resp. 3% zu beschränken, und die SVP plädierte gar für eine
Kürzung der Mittel. Auf der anderen Seite des Spektrums verlangten SP und Grüne
sowie 24 Kantone, der Schweizerische Video-Verband (SVV) und weitere
Kulturverbände eine Aufstockung der Beiträge in einzelnen Förderbereichen. Auf
grosse Vorbehalte oder gar Ablehnung stiess bei der Mehrheit der stellungnehmenden
Kantone das Vorhaben des Bundes, Werke der Bundeskunstsammlung sowie der
Gottfried-Keller-Stiftung in einer "Virtuellen Nationalgalerie" zu veröffentlichen.
Während die Kantone Waadt und Wallis sich daran störten, dass die virtuelle Plattform
nur Werken der Bundeskunstsammlung offen stehen sollte, würden es zahlreiche
weitere Kantone - darunter insbesondere die Innerschweiz - vorziehen, wenn man die
Werke in einem physischen Museum betrachten könnte. Der Kanton Zürich lehnte das
Vorhaben unter anderem aus dem Grund ab, dass die beiden Kunstsammlungen
grössere Lücken aufweisen würden. Betreffend verstärkter Förderung der
musikalischen Bildung, die Volk und Stände im September 2012 mit Annahme des
Bundesbeschlusses über die Jugendmusikförderung gefordert hatten, gingen die vom
Bundesrat vorgeschlagenen Bestimmungen vielen gewichtigen Vernehmlassern zu wenig
weit. Neben verschiedenen Verbänden forderten auch Grüne, SP, GLP und CVP ein
separates Rahmengesetz für die musikalische Bildung. Auf der anderen Seite
erachteten ebenso viele Vernehmlasser die im Entwurf zur Kulturbotschaft enthaltenen
Bestimmungen diesbezüglich als zu weitgehend und zu konkret. 69
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Archive, Bibliotheken, Museen

Ende Jahr leitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft für die Weiterführung
der Finanzhilfe an das Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum (MICR) in
den Jahren 1998-2001 zu. Er begründete dies damit, dass das Museum, welches unter
anderem das konstante Engagement der Schweiz im humanitären Bereich
widerspiegelt, ohne diese Unterstützung wohl über kurz oder lang seine Tore schliessen
müsste. Die Finanzhilfe soll in Form eines Zahlungsrahmens im Maximalbetrag von CHF
3.663 Mio. gewährt und an die Bedingung geknüpft werden, dass sich der Kanton Genf
und das IKRK ebenfalls weiterhin an der Finanzierung des Museums beteiligen. 70
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Sprachen

Der Entwurf zum Sprachengesetz wurde in der Vernehmlassung tendenziell positiv
aufgenommen, weshalb der Bundesrat dem EDI den Auftrag erteilte, auf dieser Basis
und in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Botschaft auszuarbeiten. Die
Notwendigkeit zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage war bei den Kantonen
unbestritten, doch lehnten sie alle Vorschläge ab, welche ihre Kompetenzen in den
Bereichen Schule und Bildung tangieren könnten. Mit Ausnahme der SVP, die keinen
Gesetzgebungsbedarf sah, hiessen alle Parteien ein Sprachengesetz grundsätzlich gut.
Breite Zustimmung fanden die Abschnitte über die Amtssprachen des Bundes, über die
Förderung der mehrsprachigen Kantone sowie des Rätoromanischen und Italienischen.
Die Bundesratsparteien forderten darüber hinaus eine angemessene Vertretung der
Sprachregionen in der Bundesverwaltung. Unterschiedlich wurde der Abschnitt über
die Förderung der Verständigung und des Austauschs beurteilt. Während SP, Grüne und
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EVP hier dem Bund durchaus eigene Kompetenzen einräumen wollten, äusserten sich
FDP und CVP aus föderalistischen sowie finanzpolitischen Gründen eher zurückhaltend.
Allgemein gut aufgenommen wurde der vorgesehene Austausch von Schülerinnen und
Schülern sowie Lehrkräften zwischen den Sprachregionen. Mehrere
Vernehmlassungsteilnehmer bedauerten, dass sich der Entwurf nicht zur Frage der
Landessprachen als erste Fremdsprache im Unterricht und damit zu der Kontroverse
über das Frühenglisch äussert. Drei französischsprachige und drei zweisprachige
Kantone (GE, NE, JU, VS, FR und BE), drei Parteien (Grüne, EVP, SD) sowie die
Erziehungsdirektorenkonferenz der Suisse romande und des Tessins verlangten eine
Regelung im Sinn der Festschreibung einer Landessprache als erste Fremdsprache. Die
SP begrüsste zwar eine Landessprache als erste Fremdsprache, äusserte jedoch
Verständnis dafür, dass diese Frage nicht im Sprachengesetz geregelt werden kann. CVP
und SVP waren hingegen der Meinung, die Frage des Frühenglisch sei Sache der
Kantone. Auf keine Unterstützung stiess die vorgesehene Bundeskompetenz,
Immigranten Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur anzubieten. Die Parteien waren
sich einig, dass eine derartige Bestimmung nicht in ein Gesetz über die Landessprachen
gehört. 71

Medien

Radio und Fernsehen

Nach einer im Vorjahr durchgeführten Vernehmlassung präsentierte die
Landesregierung dem Parlament im Mai des aktuellen Jahres eine Botschaft zur
Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG). Der Bundesrat
optierte gemäss Auftrag des Parlaments und in Erfüllung einer Motion der Kommission
für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF-NR) für eine generelle
Abgabepflicht für Radio und Fernsehen, welche die in der Vergangenheit mehrfach in
Kritik geratene, geräteabhängige Billag-Empfangsgebühr ablösen soll. Trotz Kritik von
einigen gewichtigen Vernehmlassern hielt der Bundesrat somit an dem in seiner
ursprünglichen Vorlage enthaltenen Vorschlag fest, kaum Möglichkeiten zur
Abgabebefreiung vorzusehen. Für ein „Opting out“ für Personen mit bewusstem
Verzicht auf Radio- und Fernsehkonsum hatten sich in der Vernehmlassung unter
anderem die Piratenpartei, Economiesuisse und mit dem Aargau, Genf und Schwyz drei
Kantone ausgesprochen. Die Mehrheit der Vernehmlasser, darunter alle Kantone mit
Ausnahme des Kantons Zürich sowie unter anderem die WEKO, Billag und die
stellungnehmenden Parteien ohne die SVP und die FDP, hatte sich jedoch im Grunde
hinter einen Systemwechsel gestellt und den Entwurf begrüsst. Von der neuen
Abgaberegelung ausgenommen werden sollen laut Vorlage des Bundesrats wie bisher
Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL) der AHV und IV, wobei eine neue Regelung die
rückwirkende Befreiung ab Leistungsbezug einführen will. Ebenfalls neu sollen
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von unter CHF 500'000 von der Abgabe befreit
werden. Nach aktuellem Stand hätten aufgrund letzterer Bestimmung 70% der in der
Schweiz angesiedelten Unternehmen keine Abgabe zu entrichten. Ob und inwiefern
Unternehmen überhaupt abgabepflichtig sein sollen, wurde in der Vernehmlassung
äusserst kontrovers diskutiert. Während der festgesetzte Grenzwert einigen
Vernehmlassern zu hoch angesetzt war, fanden ihn andere zu tief und wieder andere
schlugen neue Kriterien zur Bestimmung der Abgabepflicht vor. In seiner Botschaft zum
Entwurf vertrat der Bundesrat nach wie vor den ursprünglich genannten Grenzwert, der
jedoch in einem weiteren Schritt auf Verordnungsstufe festgelegt werden muss. Die
Vorlage sieht weiter vor, für die Eintreibung der Abgaben natürlicher Personen eine
nach Kriterien des öffentlichen Beschaffungsrechts ausgewählte private
Erhebungsstelle zu beauftragen, welche die Haushaltsdaten von den
Einwohnerregistern der Kantone und Gemeinden bezieht. Die Eidgenössische
Steuerverwaltung (ESTV) soll die Abgabe der Unternehmen direkt im Rahmen der
Mehrwertsteuererhebungen einziehen. Betreffend Letzterem präsentierte die
Regierung in der Vernehmlassung zwei Varianten. Die Abgabeerhebung via ESTV wurde
von der Mehrheit der Stellungnehmenden als effizienter und kostengünstiger eingestuft
als ein alternativ möglicher Einzug über die private Erhebungsstelle, welche die Daten
der Unternehmen über die ESTV bezogen hätte. Als Gründe für den Systemwechsel gibt
der Bundesrat in erster Linie die technologische Entwicklung, welche den Empfang von
Radio und Fernsehen auf neuen Geräten ermöglicht, sowie den durch das aktuelle
System verursachten hohen administrativen Aufwand an. Aus finanzieller Perspektive
soll die neue Regelung keine zusätzlichen Erträge generieren, was tendenziell zu einer
tieferen Abgabe pro Haushalt führen würde, so die entsprechenden Ausführungen in
der Botschaft. Weiter präsentiert der Bundesrat in seinem Entwurf den Vorschlag einer
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Flexibilisierung der Gebührenanteile für private Radio- und Fernsehveranstalter
zwischen 3 und 5%. Der bisherige, fixe Prozentsatz von 4% hatte beim
Gebührensplitting zur Anhäufung von Überschüssen geführt, was mit einem variablen
Gebührenanteil vermieden werden soll. Wegen entgegengesetzter Ansichten der
Vernehmlasser beschloss der Bundesrat, bei seinem ursprünglichen Vorschlag zu
bleiben. Die Vorlage, welche 2014 dem Parlament zur Behandlung vorgelegt wird,
enthält darüber hinaus Bestimmungen zu Kompetenzregelungen,
Konzessionsvoraussetzungen sowie weitere Regelungen für die privaten Radio- und
Fernsehveranstalter. 72

"Rösti- und Polentagraben sind programmiert", titelte die NZZ bereits am 5. Juni, mit
dem Argument, dass insbesondere die Sprachminderheiten von einem ausgebauten
Service public profitieren und dies mit einem befürwortenden Stimmentscheid
untermauern würden. Zumindest was das Resultat betrifft behielt die alte Tante
grösstenteils recht: An der Volksabstimmung zur RTVG-Vorlage vom 14. Juni 2015,
wurde das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen bei einer Stimmbeteiligung von
43,7% mit einer hauchdünnen Mehrheit von 3'649 Stimmen – und somit noch leicht
knapper als die vorläufigen amtlichen Ergebnisse vermuten liessen, und gar knapper als
jedes andere seit der Einführung des Frauenstimmrechts erzielte Abstimmungsresultat
– angenommen. Treibende Kraft hinter diesem Hauch von Ja war in der Tat die
Romandie (mit Ausnahme des Wallis), wo die Vorlage teilweise beträchtlichen Zuspruch
erhielt – an vorderster Front vom Kanton Waadt, der die Vorlage, gefolgt von den
Kantonen Genf (61,9%), Neuenburg (59,6%) und Jura (58,6%), mit einem Ja-Anteil von
62,5% deutlich befürwortete. Abgesehen von der Romandie legten lediglich Basel-Stadt
(51,2%) und Graubünden (50,9%) ein Ja ein; in allen anderen Kantonen – inklusive dem
Tessin (48,0%) – fand die Vorlage keine Mehrheit. Während der Ja-Anteil in den
grösseren, städtisch geprägten Kantonen immerhin die 47%-Marke überschritt,
bewegte sich dieser in den ländlichen Kantonen der Zentral- und Innerschweiz
zwischen 40% und 45%. Das knappe Ergebnis führte denn auch nicht zum Abflauen der
politischen Diskussionen, sondern zu deren intensiven Weiterführung. Die GLP, die
ebenso wie die SVP und die FDP zu den Abstimmungsverliererinnen gehörte, kündigte
beispielsweise an, eine Motion zur Definition des medialen Service public in der
Bundesverfassung einzureichen. Dass hier Handlungsbedarf bestehe, habe die Debatte
zum RTVG gezeigt. Nationalrätin Natalie Rickli (svp, ZH) kommentierte die Befunde des
Tagesanzeigers, wonach die Auslandschweizer für das Ja zum RTVG verantwortlich
seien: Es sei "irritierend, dass Leute mitentscheiden, die gar nicht bezahlen müssen".
Nichtsdestotrotz seien jedoch diejenigen Gegnerinnen und Gegner, welche ihr
Stimmrecht nicht wahrgenommen hatten, zu grossen Teilen für die Niederlage
verantwortlich. Rickli rief zur Unterstützung der sich dazumals im Sammelstadium
befindenden No-Billag-Initiative auf, mit der der Druck auf die SRG aufrechterhalten
werden könne. Die Initiative erhielt nach der Referendumsniederlage nun auch
Unterstützung vom Schweizerischen Gewerbeverband. Der Verband Schweizer Medien
zeigte sich mit dem Abstimmungsresultat und gar mit dessen Knappheit zufrieden,
denn Letzteres sei ein Warnsignal an die SRG. Diese solle sich auf einen Service public
im engeren Sinne beschränken und ausschliesslich über die neue Abgabe finanziert
werden, was einem Werbeverbot für die SRG gleichkäme. 

Abstimmung vom 14. Juni 2015

Beteiligung: 43.7%
Ja: 1'128'522 (50.1%)
Nein: 1'124'873 (49.9%)

Parolen:
– Ja: SP, CVP, GPS, BDP (2*), EVP; Economiesuisse, SGB, Travail.Suisse, VSM. 
– Nein: SVP, FDP (3*), GLP; SGV, SBV, Konsumentenforum.
– Stimmfreigabe: SAV, SKS. 
* Anzahl abweichende Kantonalsektionen in Klammern 73
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